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0 Vorwort

Österreich befindet sich - wie viele andere Länder - bezüglich der Behindertenpolitik im Allgemeinen

und der Politik gegenüber Gehörlosen/GebärdensprachbenutzerInnen im Besonderen in einer Um-

bruchsphase. Diese ist gekennzeichnet durch das Nebeneinander veralteter und den neuen humanen

Standards entsprechender Ansichten und Angebote. Kennzeichnend dafür ist außerdem, dass das vor

seiner Beschlussfassung stehende Behindertengleichstellungsgesetz (mit diesem ist die soeben im

Ministerrat beschlossene verfassungsmäßige Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache

verbunden) von seiten der Behindertenorganisationen als zu schwach kritisiert wird.

Mit dem vorliegenden Curriculum wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die positiven Ansätze

einer modernen Integrations- bzw. Inklusionspolitik auch praktisch umgesetzt werden. Für unseren

Fall bedeutet dies, dass einerseits gehörlosen Menschen eine zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit

angeboten wird, andererseits das Lehren der Österreichischen Gebärdensprache auf ein Niveau

gebracht wird, welches dem anderer Fremdsprachen nahekommt.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Institutionen, Vereinen und Einzelpersonen, welche die

vorliegende Arbeit finanziell oder ideell unterstützt haben. Das dieser Publikation zugrundeliegende

Projekt “Curriculum für einen Universitätslehrgang "GebärdensprachlehrerIn" mit Online-Modulen für

schriftliches Deutsch” wurde im Rahmen des Programms "esf-nml" (Europäischer Sozialfonds - Neue

Medien in der Lehre) durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur teil-

finanziert. Dieses Programm dient dem Auf- und Ausbau des tertiären Weiterbildungsangebotes unter

Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien und versucht zugleich, positive

soziale Entwicklungen anzustoßen.

Klagenfurt, im Februarr 2006

Kontaktadresse: 

Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation der Universität Klagenfurt, 

9020 Klagenfurt, Universitätsstraße 65-67, Österreich

Tel.: 0463/2700- 2821, Fax: 0463/2700- 2899

Email: franz.dotter@uni-klu.ac.at



1 Mit dem Austrian Research Centre Seibersdorf wurde bezüglich der technischen Umsetzung

der Online-Module des Deutschkurses ein Subkontrakt abgeschlossen, mit Magret Pinter und

Erich Bortsch Werkverträge bezüglich der Betreuung des pädagogischen Konzepts.
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1 Zum Projekt "GebärdensprachlehrerIn mit Online-Modulen für schriftliches

Deutsch”

1.1 Allgemeines

Ziel des Projekts ist, über einen Universitätslehrgang geeignete GebärdensprachbenutzerInnen zu

LehrerInnen für die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) auszubilden und damit die Kurse in ÖGS

bezüglich ihrer inhaltlichen und formalen Standards Kursen in anderen Fremdsprachen anzugleichen.

Das Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation (ZGH) war für die Gesamtlei-

tung des Projekts zuständig 1. Die Entwick-lungsphase des Projekts lief vom 1. 7. 2003 bis zum 31. 12.

2004; die Umsetzungsphase (in welcher der geplante Universitätslehrgang durchgeführt werden soll)

wird bis Dezember 2006 dauern.

Das Projekt bestand aus drei großen Arbeitsfeldern, nämlich der Entwicklung eines Curriculums für

einen Universitätslehrgang für gehörlose bzw. gebärdensprachkompetente TeilnehmerInnen mit einem

Abschluss als "Akademische(r) Lehrer(in) für Österreichische Gebärdensprache", der Entwicklung von

Online-Modulen für schriftliches Deutsch innerhalb dieses Universitätslehrgangs sowie der dafür

notwendigen Software.

1.2 Recherche zur österreichischen und internationalen Situation

1.2.1 Die Situation in Österreich

1.2.1.1 Zu Bildung und Ausbildung von gehörlosen Menschen in Österreich

Aufgrund der geringen Schriftsprachkompetenz sind viele Gehörlose nicht in der Lage, höhere

Bildungsabschlüsse zu erlangen. Die meisten Gehörlosen verfügen über eine geringere Schulbildung

als Hörende: In Österreich hat ca. die Hälfte der Gehörlosen und ein Drittel der Hörenden eine Lehre

abgeschlossen. Tatsächlich sind immer noch viele Gehörlose in hauptsächlich handwerklichen Berufen

tätig: Viele ergreifen nach der Pflichtschule noch immer einen der traditionellen Gehörlosenberufe wie

Schneider, Schuster, Tischler oder Schlosser. Obwohl sie eine Lehre abgeschlossen haben, bleiben sie

aber oft nicht in ihrem erlernten Beruf, sondern arbeiten als Hilfskräfte. Hinsichtlich höherer bzw.

akademischer Bildung sind Gehörlose mit 1% im Vergleich zu Hörenden mit 6,6 % wesentlich

unterrepräsentiert (Grünbichler 2002). 
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Die Gehörlosen selbst können für das niedrige Bildungs- und Informationsniveau nicht verantwortlich

gemacht werden. Dieses Niveau ist als Folge grundsätzlich unzulänglicher Bildungsmethoden zu

sehen. Derzeit herrscht bei den in Politik und Verwaltung Verantwortlichen keine Bereitschaft,

verschiedene Ausbildungsmethoden anzubieten, zwischen denen sich entweder die Eltern entspre-

chend ihrem Elternrecht oder die Heranwachsenden selber entscheiden könnten. Für diejenigen,

welche sich für eine bilinguale Bildung entscheiden, müsste von Beginn an die Möglichkeit gegeben

werden, auch die ÖGS auf altersentsprechendem Niveau zu verwenden. Wie in anderen Behinderten-

bereichen darf sich auch die Gehörlosenbildung nicht ausschließlich auf die Schul- und Berufsaus-

bildung konzentrieren, sondern muss bereits mit gezielter Elternarbeit und Frühförderung beginnen,

eine gute bilinguale Grundausbildung mit gehörlosen bzw. gebärdensprachkompetenten Frühförde-

rInnen, LehrerInnen und TutorInnen gewährleisten und ein umfangreiches Weiterbildungsangebot

bieten. Gute Schriftsprachkenntnisse bzw. Fremdsprachkenntnisse können nur entwickelt werden,

wenn auf zumindest ein voll entwickeltes Sprachsystem zurückgegriffen werden kann. Eine konse-

quente bilinguale Erziehung und Ausbildung auf allen Ebenen könnte die Lebenssituation von

Gehörlosen entscheidend verbessern. 

Die Gehörlosenbildung hängt von folgenden Faktoren ab, welche sich teilweise gegenseitig beein-

flussen:
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Zu diesen Faktoren stellt sich eine Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit der Aus- und Weiter-

bildung von Gehörlosen:

- Schulen: Welche Schulen können Gehörlose besuchen? Sind das spezielle Schulen für Gehörlose

oder werden sie in allgemeine Schulen integriert? Unter welchen Bedingungen (Einsatz von

Dolmetschern, Fördermaßnahmen usw.) erfolgt eine Integration? Welche Qualifikationen benötigen

LehrerInnen, die in Gehörlosenschulen unterrichten? Werden Gehörlose auch als LehrerInnen

eingesetzt?

- LehrerInnen: Wie werden Gehörlosenlehrer ausgebildet? Über welches Gebärdensprachniveau

müssen sie verfügen? Welche Möglichkeiten haben sie für die Weiterbildung? Dürfen Gehörlose

unterrichten und sind sie gleichberechtigt mit hörenden Lehrern?

- Curricula: Gibt es spezielle Curricula für die Gehörlosenbildung und welche Kriterien werden darin

berücksichtigt? Wie sehen die Curricula für die Ausbildung von Gehörlosenlehrern aus? Gibt es das

Unterrichtsfach Österreichische Gebärdensprache in gleicher Weise für Gehörlose wie den Deutsch-

unterricht für hörende Personen?

- Unterrichtssprache/Instruktionssprache: Welche Sprache(n) wird/werden für den Unterricht

verwendet? Handelt es sich um Gebärdensprache, Lautsprache oder Lautsprachbegleitende Gebär-

den, gesprochenes/geschriebenes Deutsch?

- Gebärdensprache im Unterricht: Allgemein: Wird im Unterricht Gebärdensprache verwendet?

Kommen lautsprachbegleitende Gebärden zum Einsatz? Speziell: Sind Gebärden für Unterrichts-

gegenstände vorhanden (z. B. Grammatik-, Technik-, Medizinbegriffe usw.)?

- Gesetze: Erleichtert oder behindert die bestehende Gesetzeslage eine Aus- und Weiterbildung von

Gehörlosen bzw. das Erlangen von Berufen?

- Unterrichtsmethoden: Welche Methoden werden für den Unterricht von Gehörlosen angewandt?

Gibt es in allgemeinen Schulen spezielle Vorkehrungen für Gehörlose und wie sind diese organi-

siert?

- Lehr- und Lernmaterialien: Sind adäquate Materialien vorhanden?

- DolmetscherInnen: Werden in allgemeinen Schulen DolmetscherInnen eingesetzt? Über welche

Ausbildung bzw. Spezialkenntnisse (Fremdsprachen, Fachvokabular usw.) verfügen die Dolmet-

scherInnen? Wer finanziert die DolmetscherInnen?

- Unterstützende Maßnahmen: Gibt es unterstützende Maßnahmen um das Allgemeinwissen, das

selbständige Lernen oder Fertigkeiten zur Lebensbewältigung zu verbessern?

- Allgemeine Bedingungen: Wie sieht der soziale und persönliche Hintergrund aus? Welche Unter-

stützung bietet das Elternhaus? 

Vielfach fehlt es jedoch an entsprechenden Forschungsprojekten ebenso wie an Aufklärung der

Betroffenen, Elternberatung und einem angemessenen Angebot in der Gehörlosenbildung.



2 Die "equalizent" Schulungs- und BeratungsGesmbH (www.equalizent.at) bietet solche Kurse

(neben anderen speziell für Gehörlose und Schwerhörige konzipierten Kursen) in Wien an.
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1.2.1.2 Die Situation der Gebärdensprachlehre in Österreich

Die Situation der ÖGS-Lehre in Österreich ist stark durch Improvisation geprägt. Erprobte ÖGS-Kurse

und gut qualifizierte Lehrende stehen nur selten zur Verfügung und noch mangelt es an ausreichenden

Kursen sowie Lehr- und Lernmaterialien, insbesondere solchen, die auf bestimmte Zielgruppen

ausgerichtet sind wie z. B. Angehörige, Behörden, DolmetscherInnen, Gehörlose, KollegInnen,

medizinisches Personal, PädagogInnen usw. 

Die meisten Kurse wurden und werden von kompetenten VerwenderInnen der ÖGS ('native signers'),

also Gehörlosen, abgehalten, die über die benötigte Sprachkompetenz verfügen. In den seltensten

Fällen hatten diese jedoch die Möglichkeit, eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren. Auch

Unterricht im Team (Team teaching), d. h. Unterricht durch eine gehörlose Person zusammen mit einer

hörenden Person, welche als LehrerIn und DolmetscherIn fungiert, wird nur vereinzelt angeboten

(Greiner-Ogris & Hofstätter 2004). 

Die Situation für den ÖGS-Unterricht in Österreich unterscheidet sich damit stark vom angebotenen

Lautsprachenunterricht. Nicht nur die geringe Grundbildung, auch das Fehlen eines Unterrichtsfachs

Gebärdensprache, vergleichbar mit dem Deutschunterricht für Hörende, erschwert vielen das Begreifen

und Unterrichten der Metaebene ihrer Muttersprache. 

Für viele Lehrende stellt die ÖGS-Lehre lediglich eine nebenberufliche Tätigkeit dar, für die sie bisher

im günstigsten Fall die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Ausbildung an den Universitäten Graz

oder Klagenfurt in Anspruch nehmen konnten. Viele verfügen aber über keinerlei einschlägige

Ausbildung. Lern- und Lehrmaterialien stehen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Zur

Diskussion steht auch das Potential Gehörloser, selbständig Wissensgebiete zu erarbeiten. Aufgrund

geringer Deutschkenntnisse sind viele Gehörlose nicht in der Lage, komplexere deutsche Texte zu

lesen und ausreichend zu verstehen. Dieser Gruppe von gehörlosen Gebärdensprachlehrern steht eine

immer größer werdende Gruppe von ÖGS-Interessierten aus unterschiedlichen Bereichen gegenüber.

ÖGS-Kurse werden von Universitäten, verschiedenen Bildungsträgern (z.B. Volkshochschulen), sowie

in privatem Rahmen angeboten.

Das steigende Interesse an ÖGS-Kursen und das Hinzuziehen von Gehörlosen in der Gehörlosen-

bildung verlangt mittel- und langfristig eine Professionalisierung der ÖGS-Lehre sowie eine Ver-

besserung der Ausbildung von Gehörlosen auf allen Ebenen; dies könnte Gehörlosen interessante

Berufsperspektiven öffnen.

Benötigt werden ÖGS-Kurse aber nicht nur für hörende TeilnehmerInnen, sondern auch für Gehörlose

selbst 2. Man denke hier an diejenigen Gehörlosen bzw. Schwerhörigen, welche aus unterschiedlichen
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Gründen ÖGS erst im Erwachsenenalter erlernen, oder MigrantInnen. Der Unterricht an Pflichtschulen

wäre ein wichtiges Berufsfeld für Gehörlose, nur ist es ihnen zur Zeit nicht erlaubt, LehrerIn zu

werden. Bei steigendem gesellschaftlichen Interesse stünden gut ausgebildeten ÖGS-Lehrern aber auch

noch weitere Betätigungsfelder in Gebärdensprachforschung und -entwicklung offen. 

1.2.1.3 Erfahrungen aus bisher durchgeführten "Gebärdensprachkursleiterausbildungen"

1.2.1.3.1 Informationen zu den bisher abgehaltenen Lehrgängen

In der Projekteröffnungsphase wurden sämtliche vorhandene Unterlagen zu bzw. Informationen über

früher abgehaltene Gebärdensprachlehrerausbildungen ("Gebärdensprachkursleiterausbildungen") in

Klagenfurt und Graz gesammelt und ausgewertet.

1.2.1.3.2 Organisation und Inhalt der bisher durchgeführten Kurse

Gebärdensprachlehrerausbildungen wurden bisher von den Universitäten Graz und Klagenfurt

angeboten. Für die in Graz abgehaltenen Kurse sind Curricula vorhanden. Die Kurse wurden im

Rahmen von zwei Projekten durchgeführt und ein 80-minütiges Lernvideo mit Arbeitsheft (siehe

Beilage 2) hergestellt. Die Kurse in Klagenfurt hielten sich in ihrer Struktur an die in Klagenfurt

entwickelten Lehrmaterialien. Diese Kurse hatten maximal 220 bis 250 Präsenzstunden; die Teilneh-

merzahl war mit 15-30 begrenzt. In Klagenfurt wurde fast ausschließlich Praxis, in Graz mehr Theorie

unterrichtet. Im neuen Lehrgang sollten diese beiden Bereiche geeignet kombiniert werden.

1.2.1.3.3 AbsolventInnen

Insgesamt haben ca. 65 gehörlose Personen mindestens eine der bisher angebotenen Ausbildungen in

Klagenfurt und Graz absolviert; ca. 8 an beiden Orten. Viele von diesen wollen den Universitäts-

lehrgang absolvieren. Für diese Personen sind - im Gegensatz zu NeueinsteigerInnen - spezielle

Bedingungen festzulegen. Jedenfalls - dies wurde bei den Gehörlosentreffen einmütig festgestellt -

muss der erreichte Ausbildungsstand dabei noch einmal überprüft werden.

1.2.1.3.4 Rückmeldungen von TeilnehmerInnen früherer Kurse

Anlässlich der Arbeitstreffen mit Gehörlosen zum Curriculum (dazu wurden VertreterInnen der

Gehörlosenorganisationen sowie AbsolventInnen der Gebärdensprachlehrerausbildungs(GSLA-)Kurse

in Graz und Klagenfurt eingeladen) am 29. 5. und 26. 6. 2004 wurden insbesondere folgende Wünsche

geäußert:

- bisher benutzte Unterlagen mit erklärenden Informationen versehen;

- Behebung des Materialienmangels, Mitarbeit der KursteilnehmerInnen an der Erstellung von

Materialien;
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- mehr Freiheit im Unterricht für GebärdensprachlehrerInnen (bei früheren Ausbildungen bestand oft

das Gefühl, das in den Kursunterlagen Vorgegebene dürfe nicht verändert werden), Austausch von

Methoden bzw. Erfahrungen;

- Behandlung von ÖGS-Kursen für Fortgeschrittene in der Ausbildung (bisher nicht gegeben);

- Hilfsmittel zum Vergleich ÖGS-Deutsch, zusätzliche Ausbildung für Deutsch (bisher nicht gege-

ben).

1.2.2 GebärdensprachlehrerInnenausbildung im EU-Vergleich

Nicht in ganz Europa sind die Bedingungen für die Gehörlosenbildung so schlecht wie in Österreich.

In manchen europäischen Ländern gibt es am Bildungssektor spezielle Angebote für Gehörlose,

teilweise auch für Hörende bzw. gemeinsame Ausbildungen für Hörende und Gehörlose für den

Einsatz in der Gehörlosenbildung (als ein Beispiel von besserer Praxis siehe die Länderbeschreibung

in Fuchs 2004, 17-62). In nicht wenigen Ländern werden in solchen Ausbildungen auch Gehörlose als

qualifiziertes Lehrpersonal eingesetzt.

Im Rahmen des LEONARDO-Projekts DEAFVOC "Gebärdensprachen und europäische Schrift-

sprachen in der virtuellen Berufsausbildung von Gehörlosen" untersuchten wir die Situation der

Gehörlosenbildung in der Europäischen Union und konnten uns über 23 Länder einen Überblick

verschaffen. Dieser Überblick ist eine systematische Sammlung von Informationen zur allgemeinen

Bildungssituation und der Berufsausbildung von Gehörlosen im Hinblick auf den Sprachunterricht der

betreffenden Länder. Alle Details können über die Projektwebseite www.deafvoc.fi eingesehen

werden; die zusammenfassende Tabelle findet sich in Anhang 17. 

Für die Ausbildung der GebärdensprachlehrerInnen konnten Curricula und Lehr- bzw. Lernmaterialien

gesammelt werden. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Situation in den verschiedenen Ländern

wurde keine Beschränkung auf Gebärdensprachlehrerausbildungslehrpläne vorgenommen, sondern

darauf Bedacht genommen, möglichst alle verfügbaren Informationen zu Ausbildungen für Gehörlose

bzw. Gebärdensprachausbildungen im allgemeinen zu sammeln. Daher finden sich in der Sammlung

z.B. Gebärdensprachausbildungen für Menschen ohne Rücksicht auf den Hörstatus, Ausbildungen für

Gehörlose in Gebärdensprachen, nationalen Schriftsprachen wie geschriebenen Fremdsprachen. Ideen

bzw. Konzepte der Curricula konnten zum Teil in das Konzept unseres Universitätslehrgangs einge-

baut bzw. den gegebenen Voraussetzungen entsprechend angepasst werden. Die Materialien bilden

z.T. die Grundlage der Herstellung von Materialien für die ÖGS. Hier ein kurzer Überblick über das

gefundene Angebot:

- Dänemark (Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation): In Dänemark existiert wie in

einigen anderen Ländern  bereits eine große Menge an Unterrichtsmaterialien; vgl.

http://www.kc.dk/Materiale/Materialeliste.asp.

- Deutschland: Eine Gebärdensprachdozenten/-lehrerausbildung wird an vier Instituten ange-boten.



3 Als Beispiel hier die irische Version von "best practice" in der Erwachsenenbildung von

gehörlosen Menschen:

The use of Irish Sign language in Adult Education should be developed and the

shortage of trained personnel in this area addressed on a phased basis. In that

context, a sizeable grant will be provided to the Irish Deaf Society to develop a

service, over the next five years, which will address the literacy needs of deaf people

throughout Ireland.

Towards Best Practice..., 24
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Die einzige vollständige (dreijährige berufsbegleitende) Ausbildung zum/zur Gebärdensprachdo-

zentIn wird vom Gehörlosen Institut Bayern (GIB) in Nürnberg durchgeführt. Schwerpunkt-

orientierte Ausbildungen geringeren Umfangs werden bzw. wurden an den Universitäten Hamburg,

Frankfurt am Main und der RWTH Aachen in Zusammenarbeit mit der Universität Köln angeboten.

Das bundesweit einheitliche Berufsbild "Gebärdensprach-dozent/-lehrer" (Becker et al. 2004)

wurde im Juni 2004 in Hamburg festgelegt (Sodomann & Eberhard 2004); siehe Anhang 2-6.

- Die in Finnland verwendeten Curricula für die Berufsausbildung im allgemeinen und den Unterricht

von Gehörlosen in Finnisch in der Grundschule, entwickelt vom National Board of Education in

Finnland, erhielten wir in englischer Übersetzung von unseren DEAFVOC Projektpartnern (siehe

Anhang 8). Zu Finnland vgl. auch Fuchs 2004, 63-76

- Frankreich: Eine einheitliche Gebärdensprachlehrerausbildung gibt es in Frankreich nicht. Es

werden jedoch Kurse für gehörlose und hörende Personen angeboten, welche sich in Dauer, Inhalt

und Art des Zeugnisses unterscheiden (siehe Anhang 9-11).

- Irland: Die Gebärdensprachlehrerausbildung in Irland ist eine zweijährige Vollausbildung mit

zentralem Interesse am Entwerfen und Einführen von Gebärdensprachkursen (siehe Anhang 12) 3.

- Niederlande: An der Universität Amsterdam existiert ein Curriculum für ein dreijähriges Bachelor-

Studium der Holländischen Gebärdensprache für Gehörlose wie Hörende, an das sich ein einjäh-

riges Masterstudium anschließt (siehe Anhang 13).

- Schweden: An der Universität Stockholm ist es möglich, Kurse in Schwedischer Gebärdensprache

mit besonderer Berücksichtigung des Sprachunterrichts zu besuchen; es gibt jedoch kein spezielles

Programm für die Gebärdensprachlehrerausbildung. Es sind aber ausführliche Curricula bezüglich

sowohl Gebärdensprache für hörende SchülerInnen als auch bezüglich Gebärdensprache, Schwe-

disch und Englisch für Gehörlose vorhanden (siehe Anhang 14-16).

- Schweiz: Die seit mehr als 10 Jahren stattfindende berufsbegleitende Ausbildung wird neuerdings

von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt und umfasst einen einjährigen

Vorkurs mit folgendem dreijährigen Hauptkurs (siehe Anhang 7).
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1.3 Curriculum für den Universitätslehrgang "GebärdensprachlehrerIn"

1.3.1 Arbeitstreffen mit Gehörlosen

In der Entwicklungsphase des Curriculums fanden im Jahr 2004 zwei solcher Treffen an der Uni-

versität Klagenfurt statt. Durch die Einbeziehung von erfahrenen VertreterInnen der Zielgruppe

konnten deren Erfahrungen, Vorstellungen und Vorschläge beim Aufbau des Lehrgangs bzw. Curricu-

lums berücksichtigt werden. Dadurch erscheint sichergestellt, dass der Lehrgang den Bedürfnissen der

Zielgruppe tatsächlich entspricht. 

Die TeilnehmerInnen für diese Treffen wurden in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gehörlo-

senbund ausgewählt. Die Arbeitsgruppe wurde zahlenmäßig so klein gehalten (etwa 15 Personen), dass

ein produktives Arbeiten möglich war. Sie setzte sich aus gehörlosen und hörenden Personen zu-

sammen. Die meisten gehörlosen TeilnehmerInnen verfügen über eine mehrjährige Praxis als Gebär-

densprachlehrerInnen. Die hörenden TeilnehmerInnen arbeiten als DolmetscherIn bzw. als LehrerIn für

hörgeschädigte Kinder und haben eine ausgezeichnete Gebärdensprachkompetenz. Hinzu kommt, dass

sie mit der Kultur der Gehörlosen sehr gut vertraut sind. In manchen Fällen war das 'vermittelnde'

Eingreifen dieser TeilnehmerInnen sehr positiv.

Bezüglich der in der Ausbildung geforderten Deutschkenntnisse sprachen sich die Gehörlosen für ein

eher niedriges Niveau aus. Diesem Wunsch liegen die meist schlechten Schulerfahrungen vieler

Gehörloser zugrunde. In der Diskussion argumentierten manche hörende TeilnehmerInnen mit den

Vorteilen eines höheren Niveaus der Deutschkompetenz für GebärdensprachlehrerInnen; es wurde

jedoch letztlich einvernehmlich beschlossen, dass die Deutschkompetenz in keinem Fall ein Aus-

schließungsgrund bezüglich der Gebärdensprachlehrerausbildung sein dürfe. Für den Normalfall wird

also ein Verständnis einfacher deutscher Texte angenommen; für Personen mit geringeren Deutsch-

kenntnisse müssen aber Tutorien angeboten werden, um sie nicht ohne ihre Schuld von Bildungs-

angeboten auszuschließen. Nicht zuletzt war diese Situation ja ein Grund für die Integration eines

Deutschkurses in die Gebärdensprachlehrerausbildung bzw. die Entwicklung eines Online-Kurses für

schriftliches Deutsch im Rahmen des Projekts.

1.4 Kurs "Schriftliches Deutsch" (Online Module Schriftdeutsch)

1.4.1 Allgemeines

Im Universitätslehrgang "Gebärdensprachlehrerausbildung" erhalten die gehörlosen TeilnehmerInnen

die Grundlagen vermittelt, um die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) entsprechend allgemeinen

pädagogischen und sprachdidaktischen Standards unterrichten zu können. Ein wesentlicher Aspekt

dieses Unterrichts ist der kontrastive Vergleich 'ÖGS : (schriftliches) Deutsch'; Voraussetzung für

einen solchen Vergleich ist eine ausreichende Kompetenz im schriftlichen Deutsch. Wie diverse

Studien zeigen, weisen viele gehörlose Erwachsene Defizite in der jeweiligen schriftlichen National-



4 Für die pädagogische Beratung konnten Magret Pinter und Erich Bortsch gewonnen werden.

Beide sind als GebärdensprachlehrerInnen tätig und können auf eine langjährige Erfahrung in

der Arbeit mit hörbehinderten Kindern verweisen.
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sprache auf. Grund dieses Defizits ist in den meisten Fällen eine prälinguale Ertaubung bzw. eine nicht

ausreichende/angemessene Förderung beim Erlernen der Schriftsprache. Eine Erschließung der

geschriebenen Sprache über die Lautsprache, wie dies bei hörenden Personen der Fall ist, ist bei

Gehörlosen nicht möglich. Viele Inhalte, Zusammenhänge usw. sind, werden sie nur über die Laut-

sprache transportiert, für Gehörlose nicht zugänglich. Dies hat u.a. zur Folge, dass viele Gehörlose

über schlechte Schriftsprachkenntnisse verfügen. Die mangelhafte Kompetenz in der Schriftsprache

verhindert aber auch eine bessere Integration der Gehörlosen in die Gesellschaft weitgehend und

verringert ihre Chancen am Arbeitsmarkt. Daher spielt eine bessere Ausbildung erwachsener Gehörlo-

ser in Schriftdeutsch auch eine zentrale Rolle in der allgemeinen Gehörlosenbildung außerhalb der

Gebärdensprachlehrerausbildung. 

Der Online-Kurs "Schriftliches Deutsch" soll den TeilnehmerInnen einerseits die Möglichkeit bieten,

Aufgaben zu einem Präsenzkurs zu bearbeiten und lösen und selbstständig Übungen dazu durch-

zuführen. Andererseits sollen Informationen zum Schriftdeutschen beliebig abrufbar sein, bzw. soll es

einem Kursteilnehmer möglich sein, bestimmte Lernschritte eigenständig zu setzen. Die Elemente

dieses Kurses sollen der gesamten Gruppe der GebärdensprachbenutzerInnen in Österreich zur

Verfügung stehen (im Fall zu wenig leistungsfähiger Internetverbindungen werden die Materialien

auch auf CD-ROM verfügbar sein).

Entsprechend unserem linguistisch-pädagogischen Standpunkt steht beim Erlernen einer Sprache nicht

das Aneignen von (grammatischen) Strukturen im Vordergrund. Ein ganz wichtiger Aspekt für den

Lernerfolg ist das Verstehen von sprachlichen Äußerungen zugrundeliegenden kognitiven Strategien

und die Umsetzung eigener kognitiver Strategien auf neues Sprachmaterial 4. Aus diesem Grund ist der

Kurs in folgende große Bereich gegliedert: Lesen, Schreiben, Grammatik, Rechtschreiben, Lexikon.

Entsprechend moderner Fremdsprachkurse ist dieser Deutschkurs so konzipiert, dass die Zielsprache,

in diesem Fall schriftliches Deutsch, als Instruktionssprache verwendet wird. Der Benutzer erhält die

Inhalte zuerst immer in geschriebenem Deutsch. Eine wichtige Innovation dieses Kurses ist die

(zumindest für bestimmte erwachsene Lernertypen wichtige) Möglichkeit, diese Texte auch in ÖGS

abzurufen, d.h. auf Wunsch mit der Kombination "schriftdeutscher Text und Gebärdensprache" zu

arbeiten. Standardmäßig erhält ein Benutzer zuerst die schriftdeutsche Textversion. Hat ein/e Benutze-

rIn Probleme, einen schriftdeutschen Text zu verstehen, kann er/sie durch das Anklicken einer

bestimmten Schaltfläche jederzeit in eine andere Bildschirmdarstellung wechseln, welche neben den

schriftlichen Texten eine Erklärung in Gebärdensprache enthält. Dieses Angebot bietet den Lernenden

die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Lernmethode für sie die passende ist: die ausschließlich

schriftsprach- (= fremdsprach-) -orientierte oder die bilinguale Variante Schriftdeutsch + ÖGS. 
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Durch die Abfolgegestaltung sollen die BenutzerInnen motiviert werden, sich zuerst mit den schrift-

deutschen Text auseinanderzusetzen und erst dann in den bilingualen Modus zu wechseln, wenn

Verständnisprobleme auftreten.

Das Kurskonzept berücksichtigt damit die spezielle Situation von gehörlosen BenutzerInnen in

mehrfacher Hinsicht: Einerseits entspricht es dem Konzept eines modernen Fremdsprachkurses, in

dem der Benutzer motiviert wird, zuerst in der Zielsprache zu arbeiten. Andererseits kann über die

jederzeit mögliche Verwendung der Ausgangssprache jedes Verständnisproblem gelöst werden.

Grammatikthemen werden oft kontrastiv, d.h. durch Vergleich Schriftdeutsch : ÖGS, erklärt.

Im Gegensatz zu den üblichen Fremdsprachkursen liegt bei diesem der Schwerpunkt auf der ge-

schriebenen und nicht der gesprochenen Variante der Zielsprache. Eine weitere Abweichung gegen-

über vielen anderen Kursen besteht darin, dass der Kurs nicht aus verschiedenen Einheiten besteht,

welche in einer bestimmten Abfolge durchgearbeitet werden müssen, sondern dass ein Benutzer seinen

Lernbereich frei wählen kann. Diese Struktur wird von den Gehörlosen bevorzugt.

Es gibt aus verschiedenen Richtungen der Sprachwissenschaft Kriterien für die Schwierigkeit (z.B.

kognitive Verarbeitungskomplexität, Durchsichtigkeit bzw. Universalität von Regeln) bestimmter

sprachlicher Elemente, Kategorien bzw. Konstruktionen (Markiertheitstheorie, Kognitive Linguistik),

woraus, falls sie zutreffen, prioritätsorientierte Gruppierungen von Lernvorgängen (etwa: Verb als

Satzzentrum, Priorisierung von Nominal- oder Verbformen beim Lernen, Empfehlungen an die

Lernenden, bestimmte komplexe Formen zu vermeiden oder durch einfachere zu ersetzen) entstehen

können. Ganz wichtig bei einem kognitiven Ansatz ist außerdem, die morphosyntaktischen Er-

scheinungen nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihren Zusammenhängen (wie wird die in einem

Satz wiedergegebene 'Situation' im Sprachmaterial insgesamt 'gespiegelt'/'interpretiert'? Wie werden

die Zusammenhänge ausgedrückt, wie der Text konstituiert?). Bei der Zusammenstellung der Themen

wurde darauf zumindest teilweise Bezug genommen; die pädagogischen BeraterInnen haben die

angenommenen Verhältnisse mehr oder weniger bestätigt. Eine endgültige Beurteilung wird aber erst

durch den praktischen Einsatz der Kurse erzielt werden können.

1.4.2 Magret Pinter: Deutschdidaktik bei Hörbehinderten: Einsatz von Farbsymbolen und

Graphikelementen

Wichtiges didaktisches Prinzip im Deutschunterricht für Hörbehinderte ist die systematische Dar-

stellung der Grundbausteine der deutschen Grammatik mit einfachen sprachlichen Mitteln. Ein klar

strukturierter Lernweg mit variantenreichen Übungen zum Erlernen der grundlegenden Sprach-

zusammenhänge im Deutschen ist Voraussetzung für erfolgreiche Sprachvermittlung.

Durch den gezielten Einsatz von Farben, Farbsymbolen und von Graphikelementen wird grundlegen-

des und komplexes Regelwissen transparent und anschaulich vermittelt. Die klare Darstellung von

Merktafeln, Tabellen und Übungsabschnitten ermöglicht ein hohes Maß an Selbsttätigkeit durch den



5 http://zeitzuleben.de/inhalte/in/geschichten/29_rezession.html; bzw.

http://www.daszitat.de/Kurzgeschichten/Teil_01.html
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Lernenden und fördert einen aktiven und entdeckenden Lernprozess.

In Anlehnung an die Montessori-Didaktik werden die wichtigsten Wortarten und Artikel mit Symbolen

(Dreieck, Ellipse, Kreis, Quadrat) versehen, um in den Übungen einen handlungsorientierten und

spielerischen Umgang mit Sprachen anzuregen. Die wichtigsten Wortkategorien der deutschen

Sprache (Verb, Nomen, Adjektiv) werden durch eine rote Ellipse, ein großes blaues Dreieck und ein

kleines grünes Dreieck gekennzeichnet. Wortarten können auf diese Weise klar veranschaulicht und

durch zahlreiche Übungsmöglichkeiten unterschieden werden.

Auch komplexe Satzmuster und Strukturdarstellungen können klar dargestellt und wesentlich ein-

facher erfasst werden. Der Einsatz von Symbolen für Artikel ermöglicht ein rasches Erkennen der

Grundform, wenn z.B. ein Kasus verwendet wird.

Symbole können in der Wort-, Satz- und Textgrammatik zur Anwendung kommen. Auf diese Weise

kann durch selbstständiges Entdecken und Erkennen von Zusammenhängen sprachliches Basiswissen

lustbetont vermittelt werden.

1.4.3 Zur Gestaltung des Kurses

Die im Projekt - z.T. auf der Basis der Arbeiten von Magret Pinter - entwickelten 'visuellen' Grammati-

kerklärungen arbeiten mit ClipArt, Pfeilen und Symbolen, um die Zusammenhänge auch optisch

erfassbar zu machen. Sie sollen als Unterstützung der gebärdensprachlichen Erklärungen (die auch

kontrastiv die Unterschiede zwischen Deutsch und ÖGS darstellen sollen) dienen, wurden - den

einzelnen Unterkapiteln zugeordnet - als Grafik abgespeichert und können damit auch in das vom

ARC Seibersdorf entwickelte Softwarewerkzeug eingebaut werden. 

Die visuelle Gestaltung der Grammatik mittels ClipArt u.ä. erwies sich zwar als entsprechend zeitauf-

wändiger als die textlastige Version (wir hatten ursprünglich nur mit einfachen Grammatiktexten mit

einigen Bildern gerechnet, hatten aber auch an - aus finanziellen Gründen nichtrealisierbare - Anima-

tionen gedacht), wurde aber von gehörlosen Testpersonen als sehr ansprechend empfunden. 

Die Übungen sind in drei Schwierigkeitsstufen gegliedert: leicht, mittel und schwer. Bei der Auswahl

der Übungstexte wurde darauf geachtet, dass diese für die Zielgruppe von Interesse sind. Um geeignete

Texte zu finden, wurde eine Internetrecherche durchgeführt: Dabei wurde besonderes Augenmerk auf

kurze, interessante und/oder unterhaltsame Texte gelegt. Besonders boten sich dabei so genannte

'Weisheitsgeschichten' aus verschiedenen Kulturen an 5. Zusätzlich wurden die gehörlosen Mitarbeite-

rInnen des ZGH gebeten, in der Universitätsbibliothek nach Texten zu suchen, die für Gehörlose von

Interesse sind. Diese Texte wurden in verschiedene Übungen integriert. Um den Gehörlosen auch die

Kultur der Hörenden näher zubringen, wurden bewusst auch Texte ausgewählt, die keine Verbindung

zum Thema Gehörlosigkeit aufweisen. Zur Wiederholung und Festigung der Lernschritte wird
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möglichst abwechslungsreiches Übungsmaterial angeboten. Sie behandeln lexikalische, syntaktische

und textgrammatische Themen. Die Anordnung der Übungen ermöglicht ein Schritt-für-Schritt-

Lernen. Folgende Übungstypen können mit Hilfe des vom Forschungszentrum Seibersdorf entwickel-

ten Werkzeug in eine elektronische Form umgesetzt werden:

- Begriffe in einer Bildvorgabe finden

- Begriffe in einem Text finden

- Sätze vervollständigen

- Bilder richtig anordnen

- Einen Text Bildern zuordnen

- Textfragmente richtig anordnen

- Fragen zu Text beantworten

- Falsche Wörter/Begriffe korrigieren

- Lückentext

- Sätze aus Wörtern zusammenbauen

- Begriffe nach Kategorien ordnen

- Begriffsreihe bilden

- Eingabe von Sätzen

- Multiple choice Aufgaben

Der Schwierigkeitsgrad einer Übung kann entweder durch die Auswahl des Übungstextes variiert

werden, oder durch verschiedene Drag & Drop Varianten: Bei einem Lückentext müssen Lernende die

fehlenden Wort-/Satzteile aus einer vorgegebene Menge an Möglichkeiten auswählen. Wird in

Schwierigkeitsstufe 1 z.B. ein Wort falsch zugeordnet, bleibt das Wort nicht im zugeordneten Feld

stehen, zusätzlich wird ein roter Rand um das Feld sichtbar. In Schwierigkeitsstufe 2 bleibt nur das

richtig platzierte Wort stehen; in Schwierigkeitsstufe 3 bleibt jedes platzierte Wort stehen. Eine

ähnliche Variation des Schwierigkeitsgrades ist auch bei Übungen, bei denen fehlende Wörter einge-

tippt werden müssen, möglich. In Schwierigkeitsstufe 1 entspricht die Punkteanzahl in der Lücke der

Buchstabenanzahl des fehlenden Wortes. In den Schwierigkeitsstufen 2 und 3 ist dies nicht mehr der

Fall.

In gedruckten Kursen sind die Übungen oft so angeordnet, dass eine Übung auf der vorhergehenden

aufbaut. Dadurch soll ein kontinuierliches Lernen gewährleistet werden. Auf diesen Übungsaufbau

wurde in diesem Deutschkurs bewusst verzichtet. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher: Wird den

Lernenden eine fixe Übungsanordnung vorgegeben, kann davon ausgegangen werden, dass relativ

rasch ein 'Gewöhnungseffekt' entsteht. Sie wissen, wann welche Übung auftritt, bzw. welche Lösungen

von ihnen erwartet werden. Um diesen Effekt zu umgehen, werden die Übungen aus einem Übungs-

pool per Zufallsgenerator ausgewählt. Ein Beispiel: Ein/e Lernende macht einige Übungen zum Zeit-

wort. Nach einiger Zeit schließt er/sie den Kurs und meldet sich später wieder an. Geht er/sie nun

wieder zu demselben Übungsbereich wie vorher, erhält er/sie (mit höchster Wahrscheinlichkeit) andere



6 Mittlerweile wurden bereits zwei Publikationen zum Druck angenommen (siehe Anhang 1). 
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Übungen, da die Auswahl per Zufallsgenerator erfolgt.

In den Anleitungen erhalten die TeilnehmerInnen Instruktionen, wie eine Übung durchgeführt werden

soll. Diese Anleitungstexte sind bewusst kurz und einfach gehalten, damit die gehörlosen Benutzer

nicht schon vor Übungsbeginn durch komplizierte Anleitungen demotiviert werden. Hat eine Benutze-

rIn das Gefühl, den Text nicht richtig zu verstehen, kann sie/er jederzeit eine Übungsanleitung in ÖGS

abrufen. 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass gewisse Kursbereiche mittels eines elektronischen Kurses

nicht ausreichend geübt werden können; ein solcher Bereich ist das freie Schreiben. Es wäre vom

technischen Aufwand her gesehen schwer durchführbar, alle möglichen schriftlichen Varianten

automatisch zu überprüfen. Trotzdem ist es möglich, einem Benutzer mittels der Schreibstrategien

Richtlinien zu geben, wie er einen Text besser planen und strukturieren kann. Durch gezielte Übungen,

wie z.B. richtiges Anordnen von Textfragmenten zu einem vollständigen Text, kann der Aufbau eines

Textes geübt werden. Die Benutzer sollen lernen, dass es verschiedene Textsorten gibt und dass beim

Aufbau eines Textes die Funktion, die dieser Text erfüllen soll, berücksichtigt werden muss.

Auch im Bereich ‘Lesen’ ist ein lückenloses Üben und Überprüfen der Fähigkeiten weitaus schwieri-

ger als in einem Präsenzkurs.

1.5 Softwarewerkzeug ("Kurseditor") für die Herstellung von Lernmodulen für das Schrift-

deutsche

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem ARC Seibersdorf hat dieses die Programmierung des

sogenannten Kurseditors übernommen. Mit dem Kurseditor ist es möglich, Materialien für unter-

schiedliche Sprachkurse zu erstellen. Zur Beurteilung der Software: Ein Vergleich mit dem Ergebnis

eines großen EU-Projekts, MALTED (welches wir von den Herstellern auf CD-ROM erhielten) zeigt,

dass der Kurseditor wesentlich mehr Möglichkeiten zulässt und komfortabler benutzt werden kann 6.
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2 Curriculum

2.1 Gesetzlicher und inhaltlicher Rahmen

Bei der Erstellung dieses Universitätslehrganges wurde u.a. Bezug auf folgende österreichische

Regelungen bzw. Grundlagen aus anderen europäischen Ländern genommen:

- das Universitätsorganisationsgesetz

- das Universitätsstudiengesetz 

- die Satzung der Universität Klagenfurt

- Ausbildungen für GebärdensprachlehrerInnen aus anderen Ländern

2.2 Zielgruppe

Die Zielgruppe des Universitätslehrgangs sind gehörlose Personen, welche entweder bereits als

KursleiterInnen/LehrerInnen ÖGS unterrichten oder welche eine solche Tätigkeit anstreben. Die

Zielgruppe des Deutschkurses im speziellen sind alle diejenigen Personen, welche schriftliches

Deutsch über ÖGS als Instruktionssprache erlernen wollen. 

2.3 Arbeitsprinzipien bei der Entwicklung des Universitätslehrgangs

2.3.1 Inhaltlich

Der Ausgangspunkt für die Lehrgangserstellung kann umschrieben werden als vorsichtig konstrukti-

vistischer mit der Berücksichtigung einer kulturellen Perspektive auf Gehörlosigkeit. Innerhalb

allgemeiner Kulturstudien ('cultural studies') sind z.B. Studien zu Geschlechter-unterschieden ('gender

studies'), Studien zu behinderten Menschen (‘disability studies’), aber durchaus auch Studien zur

Gehörlosenkultur ('deaf studies') möglich (vgl. dazu und zu fremdsprachdidaktischen Grundlagen

Fuchs 2004, 63-73 bzw. 249-320). Weitere wichtige Ausgangspunkte sind:

- Kulturelles Modell der Gehörlosigkeit

- Kognitiver Ansatz (Gehörlose und Gebärdensprachen bzw. ÖGS als Ausgangspunkte der Arbeiten

im Kurs) bzw. funktionelle Orientierung (z.B.: Was brauche ich als KursleiterIn wirklich? Wie

entwickelt man am besten Begriffe? Wie kann man aus der Praxis zu einer Theorie kommen?)

- Möglichst wenig Frontalunterricht, sondern arbeiten mit den Erfahrungen der TeilnehmerInnen

- ÖGS als Instruktionssprache

- Organisation als Präsenzveranstaltung plus IKT-Unterlagen (in ÖGS)
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2.3.2 Organisatorisch/sozial

- Einbindung des Österreichischen Gehörlosenbundes

- Einbindung eines noch zu gründenden gesamtösterreichischen GebärdensprachlehrerInnenverbands

2.4 Allgemeines Bildungsziel

Der Universitätslehrgang bietet gehörlosen TeilnehmerInnen einen Kursabschluss als „Akademische(r)

Lehrer(in) für Österreichische Gebärdensprache“. Mit dem Universitätslehrgang wird die Qualität von

Sprachkursen in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) erhöht (entsprechend allgemeinen päd-

agogischen und sprachdidaktischen Standards des Fremdsprachunterrichts). Den AbsolventInnen wird

durch die Erweiterung ihrer Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz eine zusätzliche Beschäftigungs-

möglichkeit erschlossen.

2.5 Bildungs- und Lehrziele

SprachlehrerInnen benötigen für erfolgreiches Unterrichten einen bewussten und reflektierten Zugang

zu Sprache und Sprachlernenden. Speziell für die Zielgruppe ist darüber hinaus noch die Förderung

des autonomen Lernens ein wichtiges Anliegen.

2.5.1 Zentrale Lehrziele

- Motivation der TeilnehmerInnen zum selbstständigen Arbeiten

- Fähigkeit zur selbstständigen Unterrichtsgestaltung

- der Erwerb des Rollenverständnis eines/r Lehrers/in, Einsicht in LehrerInnenverhalten

- der Erwerb eines ÖGS-Fachwortschatzes für den ÖGS-Unterricht

- Fähigkeit bzw. Bereitschaft zur Evaluierung des Unterrichtes mittels Selbst- und Fremdanalyse

Nach Abschluss des Lehrganges sollen die TeilnehmerInnen befähigt sein

- zur didaktischen Planung und Durchführung des Gebärdensprachunterrichtes 

- zu einer interessanten und kreativen Präsentation der Österreichischen Gebärdensprache

- bewusst mit ihrer Sprache, Identität und Kultur umzugehen (z.B. ihre eigene Sprachpraxis und die

anderer zu analysieren und zu beschreiben)

- Inhalte der Gehörlosenkultur und -geschichte zu vermitteln

- unterschiedliche Kommunikationssituationen festzustellen und zu analysieren

- sich auf die sprachlichen bzw. kommunikativen Bedürfnisse und Grenzen anderer (insbesondere

erwachsener Hörender) einzustellen und Kommunikationsformen zu wählen, die der Situation

angemessen sind

- Alle in Zusammenhang mit der Gebärdensprachlehre stehenden Informationen zu selektieren, zu
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evaluieren und zu interpretieren

- Lehr- und Lernmaterialien zu finden, sich deren Inhalte anzueignen, sie zu analysieren und zu

bewerten, sowie Materialien selbst herzustellen

- ihre Schriftsprachkompetenz selbstständig weiter zu verbessern

- ihren Fachwortschatz sowohl in ÖGS als auch in Schriftdeutsch zu erweitern

- Vergleiche zwischen deutscher Schriftsprache und ÖGS zu ziehen 

- sprachliche Strukturen in ÖGS und Schriftdeutsch zu erkennen, zu beschreiben und anzuwenden.

2.5.2 Lehrziele nach Fachbereichen der Ausbildung

Bezogen auf die Kernbereiche der Ausbildung sollen die TeilnehmerInnen unter Berück-sichtigung

ihrer Vorkenntnisse Fähigkeiten bzw. Kenntnisse in folgenden Bereichen erlangen:

2.5.2.1 Sprachbewusstsein und kommunikative Kompetenz

- Bewusste Verwendung der ÖGS im Sinn einer mutter- bzw. erstsprachlich differenzierten Sprache

in unterschiedlichen Kommunikationssituationen und ihrer metasprachlichen Beschreibung

- Entwicklung und Verbesserung des schriftsprachlichen Textverständnisses bzw. der Textproduktion

(Standarddeutsch bzw. Österreichisches Deutsch) 

- Verbesserung der Kenntnisse bezüglich Grammatik und Verwendung des Schriftdeutschen

- Vergleich zwischen ÖGS und deutscher Schriftsprache (kontrastive grammatische Analyse von

ÖGS und deutscher Schriftsprache) 

- Bewusster Einsatz von Mimik und Gestik

2.5.2.2 Kulturbewusstsein

- Gehörlosenkultur und -geschichte

- Analytischer Vergleich der Lebensbedingungen bzw. des Verhaltens von Gehörlosen und Hörenden

- Grundverständnis einer kulturwissenschaftlichen Sichtweise (Identität, Interkulturalität, Alltags-

kultur)

2.5.2.3 Arbeitsmethoden

- Verwendung verschiedener Informationsquellen (z.B. Wörterbücher und Grammatiken für das

Schriftdeutsche) und Kommunikationsmittel 

- Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologie (Internet und Neue Medien)

- Verwendung von Online-Modulen zum Schriftdeutschen

- Umgang mit diversen für den ÖGS-Unterricht oder die Materialienproduktion wichtigen Computer-

programmen, eventuell Einsatz von Lernplattformen

- Führen von Aufzeichnungen, welche Unterrichtsaktivitäten, Tages- und Wochenplanungen,
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Aufzeichnungen über Erreichtes und Beobachtungen über Erfolge, Probleme und Erfahrungen, die

sich im Verlauf des Lehrgangs einstellen, enthalten

2.5.2.4 Didaktik 

- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Kurseinheiten (selbstständige Definition von

Kurszielen und Methoden)

- Erstellung und Einsatz von Unterrichtsmaterialien

- Reflexion von Kurseinheiten (Nachbereitung, Revision)

- Erkennen allgemeiner und spezifischer LernerInnenprobleme (didaktische Intervention bzw.

Bearbeiten von Kommunikations- oder Verständnisbarrieren in der Hörenden-Gehörlosen-Kommu-

nikation)

- Selbst- und Fremdevaluation in selbst geleiteten Kursen sowie bei Hospitationen

2.5.2.5 Praktikum

- Sammlung praxis- bzw. berufsrelevanter Erfahrungen im komplexen Handlungsfeld ÖGS-Unter-

richt 

- Verfassen von Nachbereitungen bzw. Evaluationen; Analysebesprechung mit dem/der Betreuungs-

lehrerIn

- Präsentation bzw. praktische Umsetzung von vorhandenen und selbst entwickelten Unterrichts-

konzepten.

2.6 Allgemeine methodisch-didaktische Grundsätze

Bei innovativen Lernarrangements im Sprachunterricht (Sprache als Kommunikationsmittel) wird der

normierte Unterricht in der Gruppe zunehmend durch eine weitgehende Individualisierung, selbst-

ständigen Umgang mit authentischem Material und realitätsnahe Kommunikation in der Zielsprache

ersetzt. Die geplante bzw. unterstützte Kombination Unterricht und Selbstlernen bietet bessere

Möglichkeiten für zeitlich und örtlich flexibles Lernen.

Sowohl innerhalb der GebärdensprachlehrerInnenausbildung als auch in der Bildung jeder gehörlosen

Person spielt das Erreichen einer ausreichenden Kompetenz im schriftlichen Deutsch eine zentrale

Rolle. Mit dem speziellen Angebot zum Schriftdeutschen werden die künftigen ÖGS-KursleiterInnen,

aber auch alle anderen interessierten Personen, in die Lage versetzt, kontrastive Vergleiche zwischen

ÖGS und Deutsch anzustellen und ihre Kompetenz in schriftlichem Deutsch zu verbessern. Damit

wird in beiden Fällen ein erheblicher Beitrag zur Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit beider

Zielgruppen des Deutschkurses sowie zur Integration Gehörloser geleistet. 
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2.7 Methoden

Zur Erreichung der Lehrziele werden im Universitätslehrgang insbesondere folgende Lehrmethoden

verwendet:

- Seminarartige Gestaltung (weniger Vorträge, kooperative Arbeitsformen mit Informationsphasen

von etwa 10-15 Minuten)

- Arbeitsgruppen in- und außerhalb der Präsenzstunden

- regionale Arbeitsgruppen außerhalb der Präsenzstunden mit Fortgeschrittenen als Tutoren

- TeilnehmerInnenreferate; insbesondere von bereits tätigen ÖGS-LehrerInnen

- Teamteaching

- Sprachlicher Ausgangspunkt ÖGS

- Transkription der ÖGS (im Interesse der Lenkung der Aufmerksamkeit auf alle Erscheinungen

dieser Sprache)

- Vergleich der Transkriptionen mit Schriftdeutsch (laufende kontrastive Analyse)

- Projekte der TeilnehmerInnen (einzeln, Gruppen, mit Tutoren usw.)

- Berücksichtigung der persönlichen Ausgangssituationen der TeilnehmerInnen

- Begriffsentwicklung - in 'Labors' mit LehrgangsteilnehmerInnen (kognitiver Ansatz)

- Verwendung bestehender Kurse als illustrative Beispiele

- Einsatz des ICC-Referenzsystems für die Ausbildung von Sprachkursleitern (siehe International

Certificate Conference 1998a, b)

Um in beiden Bereichen (GebärdensprachlehrerInnenausbildung und Schriftdeutsch) höhere Grade von

Qualität, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit zu erreichen, werden in hohem Ausmaß Neue Medien

eingesetzt.

2.8 Dauer, Gliederung, Veranstaltungsorte

2.8.1 Vorbemerkung

Bereits in der ÖGS-Lehre tätige und entsprechend qualifizierte Personen sollen vom Besuch einzelner

Module befreit werden, sofern die Auswahl-/Aufnahmekommission dies beschließt. Um ein möglichst

gleiches Niveau zu erreichen, sollen solche besonders qualifzierte bereits tätige LehrerInnen so in den

Lehrgang eingebunden werden, dass sie für die auszubildenden LehrerInnen als TutorInnen arbeiten.

Die einzelnen Lehrenden und die Lehrgangsleitung werden prüfen, ob insgesamt oder auf einzelne

Bereiche bezogen eine Teilung in Anfänger, mäßig Fortgeschrittene und Fortgeschrittene sinnvoll ist.

Eine solche Teilung könnte dazu benutzt werden, Kleingruppen so zusammenzustellen, dass dort eine

sinnvolle Mischung unterschiedlich erfahrener TeilnehmerInnen entsteht und die jeweils erfahreneren

Gruppenmitglieder die weniger erfahrenen unterstützen.
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2.8.2 Zeitliche Struktur des Universitätslehrgangs

Zur Erlangung des Titels "Akademische/r ÖGS-LehrerIn" ist nach § 58 UG02 bzw. § 51 (2) Zi. 26

STudG das Erreichen von 60 ECTS-Punkten = 1500 Arbeitsstunden Mindestdauer (das entspricht der

Normalarbeitszeit für ein Studienjahr) erforderlich; dafür sind mindestens 550 Anwesenheitsstunden

nötig; die restlichen Stunden ergeben sich durch die Erfüllung der vorgesehenen Arbeitsaufgaben. 

In den Treffen mit den Gehörlosen wurden folgende Planungselemente festgelegt:

- Dauer 2 Jahre (4 Semester)

- Beginn möglichst Jänner 2005 (mittlerweile aufgrund mangelnder Finanzierung verschoben)

- berufsbegleitend, Treffen ca. 1 mal im Monat

- Mischung aus 3 Präsenzveranstaltungstypen:

+ 'kurze' (= normale)Wochenenden (Freitag Anreise, Samstag ganztägig, Sonntag halbtägig) ca. 12

Stunden (= Unterrichtseinheiten)

+ lange Wochenenden (Donnerstag Anreise, Freitag und Samstag ganztägig, Sonntag halbtägig)

ca. 22 h (= Unterrichtseinheiten)

+ 4 Wochenblöcke (Sonntag Anreise, Montag bis Samstag ganztägig, Sonntag halbtägig oder

Abreise) ca. 50 h (= Unterrichtseinheiten)

- Kinderbetreuung soll auf Anfrage möglich sein (Projektverpflichtung).

2.9 Überblick über die Inhalte des Universitätslehrgangs

Die Inhalte gliedern sich in folgende Hauptbereiche:

- Fachbezogenes Wissen (GS, Deutsch, Gehörlosenkultur)

- Methodisch-didaktische Praxis (Wie unterrichten?)

- Fähigkeit zur Reflexion der Tätigkeit als ÖGS-LehrerIn bzw. der eigenen Situation in der Gesell-

schaft

Insbesondere in Zusammenhang mit dem letztgenannten Hauptbereich ist eine Perspektive der

Ausbildung eine Abfolge von Bewusstmachungsprozessen:

- Bewusstmachen: Meine Sprache 

- Bewusstmachen: Meine Kultur 

- Bewusstmachen: Mein Unterricht

- Bewusstmachen: Deutsch.

 

Ausgangspunkte sind daher die Lage der Gehörlosen (z.B. ihre Bildungs- und Kommunikations-

situation); Gebärdensprache allgemein und ÖGS im Besonderen, einerseits als bevorzugte Sprache der

Gehörlosen, andererseits als Fremdsprache für Hörende; die Gebärdensprachgemeinschaft; die
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Tätigkeit als GebärdensprachlehrerIn.

Der Inhalt ist in Themenblöcke gegliedert, welche je nach Bedarf inhaltlich in mehreren Modulen bzw.

zeitlich in mehreren Teilen (zu mehreren Terminen) behandelt werden. Die Abfolge der Themenblöcke

richtet sich einerseits nach einer für die TeilnehmerInnen möglichst motivierenden Reihenfolge,

andererseits nach sachlich-methodischen Gesichtspunkten.

Nach der Einführung ist das erste Thema "Meine Sprache" mit den Themenblöcken "ÖGS 1" bis "ÖGS

4". Deren Lehrziel ist das bewusste Umgehen der TeilnehmerInnen mit 'ihrer' Sprache, das Erkennen

ihrer Strukturen und Elemente (Grammatik: Gebärdenstruktur, Morphosyntax, Lexikon), sowie der in

der Kommunikation verfügbaren sprachlichen Mittel (Pragmatik).

"Gehörlosenkultur und -geschichte" kommt im Lehrplan zwar explizit als Themenblock vor, ist aber

in vielen anderen Bereichen implizit immer wieder vorhanden, z.B. wenn es um Fragen der Identität

der ÖGS-LehrerInnen geht (z.B.: Was sind meine eigenen Erfahrungen als Gehörlose/r?).

Im Themenblock "ÖGS-Unterricht" sollen den TeilnehmerInnen alle nötigen didaktischen und

methodischen Kenntnisse geboten werden (z.B.: Was brauche ich für den Unterricht? Wie bringe ich

jemandem Mimik bei? Wie helfe ich Leuten, die Schwierigkeiten beim Vokabellernen haben? Die

insgesamt neun Module zu diesem Themenblock sind auf die Laufzeit des Kurses verteilt, um immer

wieder Verbindungen zu den anderen Themenblöcken herstellen zu können.

Nach etwa eineinviertel Jahren setzt der systematische Probeunterricht ein. Dort soll jede/r Teilneh-

mer/in unterrichten, der Unterricht mittels Video aufgenommen und im Team analysiert bzw. beurteilt

werden. Nach dem Probeunterricht folgt der Themenblock "ÖGS für verschiedene Zielgruppen". Dabei

geht es vor allem um die Entwicklung von neuen Materialien für verschiedene identifizierbare

Lernerzielgruppen.

Der Themenblock "ÖGS-Deutsch kontrastiv" dient als Vorbereitung des letzten Teils des Universitäts-

lehrgangs, des Themenblocks "Schriftdeutsch". Diesem folgen je ein Wochenende für die Prüfungs-

vorbereitungen und die Klärung offener Fragen sowie die Abschlussprüfung, welche zusammen mit

der Mitarbeit im Lehrgang und den abgelieferten Arbeiten die Gesamtbeurteilung ergibt.

Zu jedem Modul sind Teilaufgaben zu lösen; zu jedem Themenblock eine Abschlussarbeit zu verfas-

sen; zusätzlich sind Protokolle und Kommentare als Leistungen vorgesehen. Die der Abschlussprüfung

zugrundeliegende Lehrgangsabschlussarbeit soll die komplette Ausführung einer Unterrichtseinheit

darstellen.
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2.10 Lehrplan nach Sachgebieten und Lehrzielen

2.10.1 Orientierung/Einführung

Lehrziele: Informationen zum Lehrgang und Einführung in "Lernen lernen" (Wie sichere ich Gelern-

tes? Externe Speicherung: Aufschreiben, Verwendung bzw. Einsatz eigener Unterlagen oder der

Unterlagen von ReferentInnen , Videodokumentation, schriftliche oder ÖGS-Protokolle, Tutoren, Mit-

schreibassistenz)

2.10.2 Angewandte Sprachwissenschaft

Ausgangspunkt sind ÖGS-Produktionen, auf dieser Grundlage werden linguistische Begriffe er-

arbeitet/erklärt. Daher ist das Sachgebiet bezüglich der tatsächlich abzuhaltenden Module dem

thematischen Bereich "ÖGS" zugeordnet.

- Grundlagen der Sprachwissenschaft am Beispiel der ÖGS

- Transkription der ÖGS

- Schriftliches Deutsch, kontrastiv zur ÖGS

- Spracherwerb, Zweitspracherwerb

Die TeilnehmerInnen sollen sich Texte ansehen und diese transkribieren. Aus diesen Texten sollen sie

die systematischen Eigenschaften der ÖGS herausarbeiten. Es soll vom Wissen der TeilnehmerInnen

ausgegangen werden. Wichtig ist, dass jede/r ÖGS-LehrerIn von seinem/ihren Wissen ausgeht.

Ausgangspunkt sind jeweils Phänomene der Realität, an ihnen wird an Theorie erarbeitet, was für eine

fundierte Unterrichtstätigkeit notwendig ist.

Wenn es erforderlich ist, wird der Unterricht gestoppt und es werden ÖGS-Fachgebärden behandelt.

Es gibt keine explizite Einheit 'Fachwortschatz', da Fachbegriffe immer wieder im Unterricht auftau-

chen werden. Insgesamt sind während des gesamten Kurses ca. 30 Stunden (= Unterrichtseinheiten) für

die Behandlung des Fachwortschatzes vorgesehen.

2.10.3 (Österreichische) Gebärdensprache

2.10.3.1 Allgemeines

- Grammatik der Österreichischen Gebärdensprache

- Lexikonverständnis

- Kodierungsmöglichkeiten in der GS verglichen mit allgemein menschlicher visuell-gestischer

Kommunikation (Die visuell-gestische Kommunikation soll mehr auf Gebärdensprache bezogen

und in deren Unterricht eingebaut werden)
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Insgesamt sind ungefähr 100 Stunden (= Unterrichtseinheiten) ÖGS geplant. Dazu kommen die

visuell-gestische Kommunikation und die Fachterminologie. Der Gesamtbereich ist der Frage gewid-

met: Wie vermitteln die GS-Lehrer die ÖGS?

2.10.3.2 ÖGS 1 und 2: Transkription und Systematisierung

Es soll ein gemeinsamer Transkriptionsstandard entwickelt werden. Aus dieser Transkription sollen

die TeilnehmerInnen selber bzw. unter Anleitung bestimmte Dinge herausfinden, z.B. kann man

bestimmte Gebärden zu Mengen zusammenfassen, die entweder gleiche oder ähnliche Form haben

oder zum selben Wortfeld gehören. Dafür sollen keine umfassenden linguistischen Vorkenntnisse

erforderlich sein, sondern jede/r TeilnehmerIn soll in der Lage sein, einem Außenstehenden zu

erklären, wie die ÖGS aufgebaut ist.

Manche erwachsene SprachlernerInnen wollen wissen, warum 'man etwas so und so macht'. Die ÖGS-

LehrerInnen sollen dann Zusammenhänge auch auf einer Metaebene erklären können. Deswegen ist

ein Ziel der Ausbildung: sprachliche Regeln erkennen und beschreiben können. Die TeilnehmerInnen

sollen daher Methoden lernen, um selbstständig sprachliche Phänomene zu erkennen. Erst daran kann

die Fachterminologie angeschlossen werden. Die TeilnehmerInnen sollen z.B. über ihren eigenen

Sprachgebrauch selbst herausfinden, dass es Gebärden mit einer bestimmten Eigenschaft gibt, die man

als 'Richtungsgebärden' bezeichnet. Danach werden gemeinsam mit den TeilnehmerInnen Erklärungen,

Umschreibungen (Definitionen) und Gebrauch bestimmter Wörter oder Wortklassen erarbeitet.

Keinesfalls sollen zuerst theoretische oder grammatische Sachverhalte behandelt werden. 

2.10.3.3.ÖGS 3 und 4: Wortschatz

Ein wichtiger Aspekt von Gebärdensprachen ist ihre Ikonizität: Wenn Gegenstände, Tätigkeiten oder

Personen benannt werden, hat die dazu verwendete Gebärde oft Eigenschaften, die mit dem Bezeich-

neten zusammenhängen.

Daneben soll auf die sehr unterschiedliche 'Kategorisierung' mancher Realitätsbereiche durch die ÖGS

bzw. das Deutsche hingewiesen werden; insgesamt auf die Präsentation bzw. Erarbeitung eines

möglichst großen ÖGS-Wortschatzes und dessen mögliche Systematisierungen geachtet werden.

2.10.4 Gehörlosenkultur und -geschichte 

Diese soll nach den Prinzipien von Kulturstudien ('cultural studies') mit z.B. anthropologischen oder

ethnomethodologischen Perspektiven geboten werden (Wie leben die Angehörigen einer bestimmten

Kultur?):

- Die Kultur Gehörloser aus Sicht verschiedener Wissenschaften (Psychologie, Soziologie, Anthro-

pologie)

- Die Kultur Gehörloser aus ihrer eigenen Sicht
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- Gehörlosengeschichte

2.10.5 Methodik und Didaktik des ÖGS-Unterrichts

Hier sollen Erkenntnisse zu folgenden Feldern anwendungsorientiert erarbeitet werden:

- Methodik und Didaktik

- Methoden des Fremdsprachenunterrichts

- Psychologie und Lernpsychologie

Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird auf Wunsch der Gehörlosen und der pädagogischen Berate-

rInnen besonderes Gewicht auf die Gestaltungsfreiheit beim Unterrichten gelegt werden, welche

Auswahlmöglichkeiten für Lehrende und Lernende gewährleisten soll.

Die anwendungsorientierte Vermittlung erfolgt über folgende Themen:

- Unterrichtsaufbau und Unterrichtsmaterialien

- Planung von Unterrichtseinheiten (für verschiedene Zielgruppen)

- Einsatz bestehender Unterrichtsmaterialien

- Selbstständige Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien, Lehrprogrammerstellung, Prüfungs-

methoden, Evaluierung

- Einsatz Neuer Medien

- Probeunterricht

Methodisch werden diese Punkte jeweils anhand von Rollenspielen, systematischem Fragen, sowie der

Analyse allgemeinen Kommunikationsverhaltens und seiner Bedingungen erarbeitet. Es ist also nicht

daran gedacht, Einheiten mit rein theoretischen Inhalten wie Lernpsychologie vorzutragen und danach

praktische Übungen durchzuführen, sondern es wird vorhergehende Praxis bzw. Simulation zur

Analyse und Erarbeitung allgemeiner Erkenntnisse eingesetzt.

2.10.6 Planung einer Unterrichtseinheit

Das Ziel dieses Moduls ist, eine Unterrichtseinheit vollständig durchzuplanen und die dafür notwendi-

gen Materialien zu produzieren.

2.10.7 ÖGS-Deutsch kontrastiv

Das Ziel ist hier, dass ÖGS-LehrerInnen für ihren Unterricht zumindest grundlegende Unterschiede

zwischen der ÖGS und dem Deutschen herausarbeiten können. Dieser Kursteil ist inhaltlich und

methodisch eng mit dem folgenden verknüpft.
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2.10.8 Deutsch

Lehrziel des Deutschkurses ist, dass ÖGS-LehrerInnen mit geschriebenen Alltagstexten sowohl passiv

wie auch aktiv umgehen können. Zusätzlich ist im Sinn der bilingualen Bildung darauf zu achten, dass

Gebärden für die im ÖGS-Unterricht verwendeten Fachbegriffe beherrscht werden, weiters das

selbstständige Erarbeiten von schriftlichen deutschen Texten (Deutsch als Zweitsprache). Die Frage

des in diesem Kursteil zu erreichenden Niveaus bzw. eines allfällig unbedingt erforderlichen Einstiegs-

niveaus war eine der bei den Gehörlosentreffen am heftigsten diskutierten Fragen. Schließlich wurde

folgender Konsens gefunden: Kein/e ÖGS-LehrerIn soll wegen mangelnder Deutschkompetenz an der

Teilnahme am Universitätslehrgang oder an einer Unterrichtstätigkeit gehindert werden. Es ist Sache

des Lehrgangs und des noch zu gründenden ÖGS-LehrerInnen-Verbands, allen LehrerInnen die für den

ÖGS-Unterricht notwendigen bzw. hilfreichen Kenntnisse bezüglich des Deutschen zu vermitteln. Als

Ziele in diesem Sinn werden formuliert: Die AbsolventInnen sollen die Unterschiede zwischen den

beiden Sprachen kennen und zumindest einfachere schriftdeutsche Texte lesen können. Wenn ÖGS-

Lernende Fragen stellen, sollen die AbsolventInnen zumindest grundlegende Erscheinungen erklären

können.

Im Deutschkurs können keine unterschiedlichen Niveaus angeboten werden. Vielmehr folgt aus der

Erfahrung, dass gehörlose Personen sehr unterschiedliche Deutschkompetenz aufweisen, dass die

Deutscheinheiten nicht genau geplant werden können. Die Kursorganisation muss gewährleisten, dass

diese individuelle Kompetenz jedes/r Teilnehmers/in Ausgangspunkt der Arbeit ist und einzelne

TeilnehmerInnen während des Kurses nicht demotiviert werden und abspringen. Dies wird z.B.

dadurch geschehen, dass weiter fortgeschrittene TeilnehmerInnen als TutorInnen für schwächere

eingesetzt werden, oder dass schwächeren TeilnehmerInnen außertourliche Förderstunden angeboten

werden. Das Ziel ist, dass nach ungefähr einem Dreivierteljahr die Unterschiede zwischen den

einzelnen TeilnehmerInnen möglichst ausgeglichen sein sollen.

Methodisch geht es weniger um einzelne Grammatikübungen, sondern mehr um kommunikativ

erfolgreiche schriftliche Kommunikation.

2.10.9 Hospitationen

Lehrziel: Das bewusste Verfolgen von Unterrichtsvorgängen, ihre Analyse und deren Übertragung auf

die eigene Unterrichtspraxis. Die TeilnehmerInnen suchen sich eine/n ÖGS-LehrerIn, beobachten

seinen/ihren Unterricht und besprechen diesen mit ihr/ihm. In der Beobachtungsphase sollen die

TeilnehmerInnen auch Aufzeichnungen machen und aus ihrer Sicht eine Nachbereitung gebärden oder

niederschreiben.

Hospitationen sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt während des Lehrgangs beginnen, um den

TeilnehmerInnen schon eine frühe Orientierung bezüglich des ÖGS-Unterrichts zu geben.

Die Auswahl der ÖGS-LehrerInnen, bei denen hospitiert werden kann, obliegt dem Österreichischen
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Gehörlosenbund in Zusammenarbeit mit dem ÖGS-LehrerInnen-Verband und der Lehrgangsleitung.

Hospitationen sind grundsätzlich überall (auch im Ausland) möglich; wichtig sind eine Bestätigung

über die Anwesenheit durch den/die jeweils betreuende/n GebärdensprachlehrerIn und der Nachweis

der Nachbereitung.

2.10.10 Eigene Unterrichtspraxis

Ziel dieses Kursteils ist die eigene Unterrichtspraxis (vier Stunden in zwei zweistündigen Einheiten)

und ihre Auswertung. Diese Praxis wird durch erfahrene ÖGS-LehrerInnen professionell begleitet

(wobei aber unbedingt darauf zu achten ist, dass die schlechten Schulerfahrungen der Gehörlosen hier

nicht wiederholt werden).

2.10.11 Dokumentation, Sicherung des Inhalts

Die Dokumentation des Lehrgangs ist unbedingt erforderlich, einerseits im Interesse der Nachhaltig-

keit der Ausbildung, andererseits im Interesse der Wiederverwendbarkeit bestimmter Inhalte bzw.

Materialien für folgende Ausbildungen. Eine vollständige Videoaufzeichnung des gesamten Lehrgangs

ist aus Zeit- und Kostengründen derzeit nicht vorgesehen. Es werden folgende Möglichkeiten be-

stehen:

- Protokolle und Zusammenfassungen bzw. Kommentare durch die TeilnehmerInnen selbst: Diese

sind hauptsächlich in ÖGS vorgesehen, außer die Lösung der Aufgabe soll die schriftliche Deutsch-

kompetenz verbessern. Solche Aufträge können von einer oder mehreren Personen durchgeführt

werden und zählen als Prüfungsteile. Sie werden deshalb als besonders wichtig angesehen, weil sie

zugleich die Gehörlosen zu ‘externer Speicherung’ als Kulturtechnik motivieren. 

- Verteilung von Unterlagen durch die Lehrenden. Es wird als Normalfall angenommen, dass die

Lehrenden Unterlagen zur Verfügung stellen, deren Ergänzung oder Produktion in ÖGS als

Aufgaben für TeilnehmerInnen organisiert werden können.

- Mitschreibassistenz, welche während einer Einheit oder bestimmter Sequenzen mitschreibt. Dafür

sind entweder eine ÖGS-kompetente Schreibkraft oder ein/e ÖGS-DolmetscherIn und eine Schreib-

kraft erforderlich.

- Videoprotokolle bzw. Videodokumentationen, insbesondere für wichtige Informationssequenzen

oder als Illustration für Kommunikations- oder Analyseprozesse in der Gruppe.

In jedem Fall wird eine enge Zusammenarbeit der ReferentInnen mit den TeilnehmerInnen erwartet.
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2.10.12 Begleitmaßnahmen

Es wird ausdrücklich darauf verzichtet, nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs noch eine Art -

'Beobachtungszeit' (z.B. über Betreuung oder Supervision) zu verlangen, nach der die AbsolventInnen

erst selbständig unterrichten dürfen.

Hingegen ist eine laufende Fortbildung durch den zu gründenden ÖGS-LehrerInnenverband in enger

Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gehörlosenbund vorgesehen. Diesen beiden Organisatio-

nen obliegt auch die Verantwortung für die Vermittlung geeigneter ÖGS-LehrerInnen für bestimmte

Kurse sowie die Beurteilung verwendeter Kursmaterialien.

2.10.13 Analyse und Reflexion der Praxisphase

Ziel: Nach der bestandenen Prüfung sollen sich die AbsolventInnen noch einmal an einem Wochen-

ende treffen, um sich über die Kurse, die sie gehalten haben, auszutauschen. 

Dieses Element stellt den Übergang in Richtung der Weiterbildung der ÖGS-LehrerInnen dar; die

Verpflichtung für das erste Treffen soll aber noch Bestandteil des Universitätslehrgangs sein. Die

Durchführung obliegt der Lehrgangsleitung in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gehörlosen-

bund und dem ÖGS-LehrerInnen-Verband, welcher die dauernde Weiterbildung übernehmen wird.

2.11 Lehrplan nach Themenblöcken, zugeordneten Stunden (= Unterrichtseinheiten) und

Modulen

2.11.1 Allgemeines

Wichtig für das Verständnis der Themenblock- bzw. Modulbenennung ist, dass verschiedene bedeu-

tende Themen sozusagen 'quer' zu den Themenblöcken bzw. Modulen liegen und daher bei diesen

nicht als Namen erscheinen. Dies gilt für:

- ÖGS-Grammatik, welche in den Modulen ÖGS 1 und 2 über Transkriptionen und deren kognitive

Ordnung, sowie eine darauf folgende Systematisierung vorbereitet wird und der dann sowohl im

Themenblock ÖGS-Unterricht als auch bei ÖGS-Deutsch kontrastiv immer wieder Teilsequenzen

gewidmet sein werden. Wir setzen daher insgesamt etwa 100-140 Präsenzstunden an, welche sich

unter verschiedenen Perspektiven dem Thema 'ÖGS-Grammatik' widmen werden. Die Abschluss-

arbeit im Themenblock ÖGS soll sich ausschließlich mit der ÖGS-Grammatik befassen, Abschluss-

arbeiten anderer Themenblöcke sehen sie als ein zentrales Thema vor. 

- Visuell-gestische Kommunikation, welche sowohl in der Grammatik als auch im Wortschatz

behandelt werden wird, und zwar sowohl in der Form der Relation von Gebärdensprachen zu

Alltagsgebärden der hörenden Gesellschaft als auch in der Form der Behandlung der gebärden-

sprachspezifischen Ikonizität.
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Ähnliches gilt natürlich auch für Bereiche, welche als Namen von Themenblöcken oder einzelner

Module erscheinen, wie etwa ÖGS-Wortschatz, dem explizit 34 Stunden (= Unterrichtseinheiten)

gewidmet sind, welcher aber ebenso wie die ÖGS selbst nicht nur im entsprechend benannten The-

menblock behandelt wird, sondern mindestens auch in den Themenblöcken zum ÖGS-Unterricht und

zu ÖGS-Deutsch kontrastiv.

Speziell der ÖGS-Fachterminologie für alle Bereiche werden in jedem Modul mindestens 1 Stunde,

während eines Wochenblockes mindestens 3-5 Stunden (= Unterrichtseinheiten) gewidmet sein;

insgesamt werden so mindestens 30-40 Stunden (= Unterrichtseinheiten) zustandekommen.

Auch die bei der Einführung angebotenen Lernstrategien werden immer wieder aufgerufen werden; das

erste Mal im Modul ÖGS 2, in dem es um die Sicherung der Arbeitsergebnisse im Bereich der ÖGS-

Grammatik gehen wird. Unterstützt werden wird diese methodische Orientierung dadurch, dass in den

einzelnen Modulen immer wieder kleine Projekte, z.T. in Arbeitsgruppen, vorgesehen sind.

Für eher theoretische Bereiche, wie Lernpsychologie, Spracherwerb bzw. Zweitspracherwerb gilt, dass

sie im Rahmen des Themenblocks "ÖGS-Unterricht" anhand von Beispielen behandelt und nicht als

starre, geschlossene Theorieblöcke erscheinen werden. Beispielsweise kann die Antwort auf die Frage,

welche lernpsychologischen Kenntnisse ein/e SprachlehrerIn braucht, mittels Präsentation von

Unterrichtsbeispielen, Rollenspielen, Videoaufnahmen und Analyse illustriert werden. Insgesamt

werden für diese Bereiche ca. 25 Stunden (= Unterrichtseinheiten) veranschlagt.

2.11.2 Übersicht

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu Themenblöcken und Modulen, deren Präsenzstunden-

ausmaß bzw. den entsprechenden ECTS-Punkten, sowie zu den vorgesehenen Arbeiten und ihren

ECTS-Punkten. Da der Lehrgang vom Typ her als Arbeitsgemeinschaft geführt wird, ist die Anzahl

der Präsenzstunden gleich der Anzahl der Arbeitsstunden, mit Ausnahme des Themenblocks "Selbst-

ständiger Unterricht", in dem jeder Präsenzstunde zwei Arbeitsstunden zugeordnet sind (UE =

Unterrichsteinheiten, das sind akademische Stunden).
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 Name UE Inhalt ECTS Arbeitsaufgabe ECTS

  Orientierung/Einführung 12 0,5

  Kennenlernen, Organisation des Lehrgangs

  Lernen lernen, Sicherung der externen Speicherung   Teilarbeit 0,5

  ÖGS

  ÖGS 1 12   Transkription; erste kognitive Ordnung 0,5   Teilarbeit 1

  ÖGS 2 50   Transkription; Systematisierung (Grammatik) 2   Teilarbeit 1

  ÖGS 3 12   Wortschatz 1: Benennungsstrategien, visuell-

  gestische Kommunikation, Ikonizität 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS 4 22   Wortschatz 2: Spezial- und Fachgebärden 1   Teilarbeit 0,5

  Abschlussarbeit 1,5

  Gehörlosenkultur und    22

  -geschichte 1   Abschlussarbeit 0,5

  ÖGS-Untericht

  ÖGS-Unterricht 1 12  Unterrichtsbeispiele 1 (u.a. zu Lernpsychologie) 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS-Unterricht 2 12   Unterrichtsbeispiele 2 (u.a. zu Spracherwerb) 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS-Unterricht 3 12   Planung von Unterrichtseinheiten 1 0,5   Teilarbeit 1,5

  ÖGS-Unterricht 4 22   Planung von Unterrichtseinheiten 2 1   Teilarbeit 1,5

  ÖGS-Unterricht 5 12   Einsatz und Erstellung von Unterrichtsmaterialien 1 0,5   Teilarbeit 1,5
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  ÖGS-Unterricht 6 22   Einsatz und Erstellung von Unterrichtsmaterialien 2 1   Teilarbeit 1,5

  ÖGS-Unterricht 7 12   Methodik, Didaktik 1 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS-Unterricht 8 12   Methodik, Didaktik 2 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS-Unterricht 9 12   Planung einer Unterrichtseinheit 0,5   Abschlussarbeit 1,5

  Probeunterricht 50 2

  ÖGS für Zielgruppen

 verschiedener Kompetenz

  ÖGS für Anfänger 1 22 1   Teilarbeit 0,5

  ÖGS für Anfänger 2 22 1   Teilarbeit 0,5

  ÖGS für mäßig Fortgeschrittene 22 1   Teilarbeit 0,5

  ÖGS für Fortgeschrittene 1 12 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS für Fortgeschrittene 2 12 0,5   Abschlussarbeit 1

  ÖGS-Deutsch

  ÖGS-Deutsch 1 25   ÖGS-Deutsch kontrastiv 1   Teilarbeit 0,5

  ÖGS-Deutsch 2 12 0,5   Teilarbeit 0,5

  ÖGS-Deutsch 3 22 1   Teilarbeit 0,5

  Abschlussarbeit 1,5
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  Deutsch

  Deutsch 1 25   Überprüfung der Deutschkompetenz plus Textarbeit 1   Teilarbeit 1

  Deutsch 2 12   Übersetzung der ÖGS-Texte aus der Abschluss-

  aufgabe von Gehörlosenkultur ins Deutsche 0,5   Teilarbeit 1

  Deutsch 3 50   Selbstständige Erarbeitung von deutschen Texten 2   Abschlussarbeit 2

  Hospitationen 25 1

  Selbstständiger Unterricht 12   inklusive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 1

 

  Prüfungsvorbereitung 12 0,5 2,5

  3 Protokolle 3

  3 Kommentare 2,5

  Prüfungen

  Teilprüfungen   siehe Arbeiten zu den einzelnen Modulen/Themenblöcken

  Abschlussarbeit   Planung einer vollständigen Unterrichtseinheit 10

  Abschlussprüfung 12   betrifft die Abschlussarbeit 0,5

  Gesamt 605 26 43
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2.11.3 Zusätzliche Bemerkungen zu einzelnen Themenblöcken bzw. Modulen

- Methodik, Didaktik wird beispielsweise folgende Themen behandeln:

+ Umgang mit Video/neuen Medien

+ Hausübungen, Prüfungen, Evaluierung und Noten

+ Kommunikation Lehrer-Teilnehmer

+ Arbeiten mit DolmetscherInnen/im Team

- ÖGS-Unterricht und ÖGS für Zielgruppen verschiedener ÖGS-Kompetenz werden - entsprechend

zu deren Vorkommen im Unterricht - folgende Sequenzen beinhalten:

+ Inhalte bestehender Lektionen

+ ÖGS-Texte/Analysen

+ ÖGS-Grammatik

+ ÖGS-Wortschatz

+ ÖGS-Deutsch kontrastiv

+ Gehörlosenkultur/-geschichte

+ Produktion von Materialien

Dabei ist eine Aufteilung der Zeit etwa wie folgt vorgesehen: ÖGS 50 % (bei insgesamt 90 Stunden

= Unterrichtseinheiten) also ca. 45 für diesen Bereich), Deutsch 20 % (ca. 18 Stunden = Unterricht-

seinheiten), Materialien 20 % (ca. 18 Stunden = Unterrichtseinheiten), Gehörlosenkultur/-ge-

schichte 10% (ca. 9 Stunden = Unterrichtseinheiten).

- ÖGS-Deutsch: Die Aufgaben zu ÖGS-Deutsch kontrastiv sollen aufgrund der zu erwartenden

besonderen Schwierigkeiten zum größten Teil einerseits als Arbeitsgruppenaufgaben, andererseits

in Form von Berichten zum Lehrgangsinhalt und -verlauf gestaltet werden.

- Deutsch: Der Deutschkurs soll den TeilnehmerInnen zeigen, wie sie ihre Deutschkompetenz

überprüfen und mithilfe des Online-Kurses verbessern können. Je eine Arbeit zu Textverständnis

und Übersetzung aus der ÖGS ins Deutsche sowie die Erarbeitung eines deutschen Texts sollen den

TeilnehmerInnen die Dimensionen der Zweitsprache nahebringen.

Für den Fall, dass einzelne TeilnehmerInnen dies wünschen oder dass dies von der Lehrgangs-

leitung für notwendig erachtet wird, können unter Umständen Extramodule oder spezielle Tutorien

durchgeführt werden.



7 Auf Wunsch können einzelne TeilnehmerInnen bestimmte Aufgaben statt in ÖGS auch in

Schriftdeutsch abliefern. Prinzipiell ist aber hauptsächlich die Verwendung der ÖGS für die

Aufgaben vorgesehen.
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2.11.4 Arbeiten außerhalb der Präsenzstunden

2.11.4.1 Teil- und Abschlussarbeiten zu Modulen bzw. Themenblöcken

Die folgende Tabelle schlüsselt die in der vorhergehenden angeführten Aufgaben bezüglich ihrer

Zuordnung zu Themenblöcken (Abschlussarbeiten) bzw. Modulen (Teilarbeiten), ihres Inhalts und der

Ablieferungsform (Version) auf. In der Spalte 'Version' erscheinen als Angaben 'ÖGS', d.h. Abliefe-

rung als Video 7, 'ÖGS + U', d.h. Video plus notwendige Unterlagen auf Papier, 'Schrift', d.h. Abliefe-

rung als Transkription, sowie 'Deutsch', d.h. Ablieferung als schriftdeutscher Text. Alle angeführten

Arbeiten werden als Teilprüfungen für die Abschlussprüfung angerechnet.

Zuordnung Inhalt Version

Orientierung/Einführung Thema zu Lernen lernen ÖGS

ÖGS 1 ÖGS-Transkription Schrift

ÖGS 2 Nachbereitung des Gelernten (Grammatik) ÖGS

ÖGS 3 Beispiele für Benennungsstrategien ÖGS

ÖGS 4 Suche nach Spezial- bzw. Fachgebärden ÖGS

ÖGS-Abschlussarbeit ÖGS-Grammatik ÖGS

Abschlussarbeit Gehörlosenkul-

tur und -geschichte

Beschreibung der eigenen Identität ÖGS

ÖGS-Unterricht 1 Beschreibung der eigenen Erfahrungen aus Un-

terricht oder Rollenspielen

ÖGS

ÖGS-Unterricht 2 Beschreibung der eigenen Erfahrungen zum

Spracherwerb

ÖGS

ÖGS-Unterricht 3 Teilplanung zu Unterrichtseinheit ÖGS + U

ÖGS-Unterricht 4 Teilplanung zu Unterrichtseinheit ÖGS + U

ÖGS-Unterricht 5 Erstellen von Unterrichtsmaterial ÖGS + U

ÖGS-Unterricht 6 Erstellen von Unterrichtsmaterial ÖGS + U

ÖGS-Unterricht 7 Planung eines methodisch-didaktischen Unter-

richtselements

ÖGS + U

ÖGS-Unterricht 8 Planung eines methodisch-didaktischen Unter-

richtselements

ÖGS + U
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ÖGS-Unterricht 9: Abschluss-

arbeit

Planung einer Unterrichtseinheit ÖGS + U

ÖGS für Anfänger 1 Teilplanung zu Unterrichtseinheit ÖGS + U

ÖGS für Anfänger 2 Erstellen von Unterrichtsmaterial ÖGS + U

ÖGS für mäßig Fortgeschrittene Teilplanung zu Unterrichtseinheit ÖGS + U

ÖGS für Fortgeschrittene 1 Teilplanung zu Unterrichtseinheit ÖGS + U

ÖGS für Fortgeschrittene 2: Ab-

schlussarbeit

Diskussion der Feststellung der Kompetenz von

Lernenden

ÖGS

ÖGS-Deutsch 1 Eigene Erfahrungen mit Deutsch ÖGS

ÖGS-Deutsch 2 Arbeitsbericht zum Themenblock ÖGS

ÖGS-Deutsch 3 Unterrichtssequenz zum Themenblock ÖGS

ÖGS-Deutsch Abschlussarbeit Zusammenfassende Darstellung zum Themen-

block

ÖGS

Deutsch 1 Übung zum Textverständnis ÖGS

Deutsch 2 Übersetzung eines ÖGS-Textes ins Deutsche Deutsch

Deutsch 3: Abschlussarbeit Schreiben eines deutschen Textes Deutsch

Lehrgangsabschlussarbeit Planung einer vollständigen Unterrichtseinheit ÖGS + U

2.11.4.2 Weitere zu erbringende Arbeiten bzw. Leistungen

Neben den in der vorhergehenden Tabelle angeführten Arbeiten müssen während des Präsenzkurses,

aber außerhalb der Präsenzzeiten folgende weitere Leistungen erbracht werden, welche ebenfalls als

Teilprüfungen für die Abschlussprüfung angerechnet werden:

- Verfassen von 2 Protokollen in ÖGS zu Unterrichtseinheiten im Verlauf des Universitätslehrgangs,

darunter ein langes Wochenende (ECTS-Bewertung: 0,5 Punkte, für das lange Wochenende 1

Punkt, insgesamt also 1,5 Punkte); nach Absprache mit den Lehrgangslehrenden sind auch Grup-

penprotokolle möglich

- Verfassen eines Protokolls in Schriftdeutsch (ECTS-Bewertung: 1,5 Punkte); auf Verlangen ist

dazu den TeilnehmerInnen ein(e) TutorIn beizustellen

- Verfassen von 2 Kommentaren zu Unterrichtseinheiten im Verlauf des Universitätslehrgangs

darunter ein langes Wochenende (ECTS-Bewertung: 0,5 Punkte, für das lange Wochenende 1

Punkt, insgesamt also 1,5 Punkte); nach Absprache mit den Lehrgangslehrenden sind auch Grup-

penkommentare möglich

- Verfassen eines Kommentars in Schriftdeutsch (ECTS-Bewertung: 1,5 Punkte); auf Verlangen ist

dazu den TeilnehmerInnen ein(e) TutorIn beizustellen

- Verfassen persönlicher Resümees im Sinn einer Rückmeldung als Teil der jeweils abzuliefernden
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Arbeiten

- Nachbereitung/Analyse zur Hospitation in ÖGS

3. Allgemeine Bestimmungen

3.1 Ausbildungsträger

Ursprünglicher Ausbildungsträger ist das Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommuni-

kation (ZGH) an der Universität Klagenfurt. Jede andere Institution kann Ausbildungsträger werden,

sofern sie die Bedingungen für die Durchführung eines Universitätslehrgangs erfüllt und sich gegen-

über dem ZGH bzw. dem Österreichischen Gehörlosenbund und dem ÖGS-LehrerInnenverband

schriftlich zur Zusammenarbeit und zur Durchführung der erforderlichen Qualitätskontrolle ver-

pflichtet (Details sind in entsprechenden Kooperationsverträgen mit dem ZGH und den Gehörlosenver-

tretungen festzulegen).

3.2 Anmeldung zum Universitätslehrgang

Das ZGH wird eine geeignete Vorinformation für die potentiellen TeilnehmerInnen veröffentlichen.

Das Mindestalter zur Teilnahme an der Ausbildung beträgt 18 Jahre. Die Anmeldung hat bis spätestens

8 Wochen vor Beginn der Ausbildung zu erfolgen. Bei der Anmeldung sind folgende Unterlagen in

Kopie vorzuweisen:

- Geburtsurkunde

- Staatsbürgerschaftsnachweis

- Meldezettel

- Eventuelle Nachweise über bereits absolvierte Kurse für GebärdensprachlehrerInnen

- Eventuelle Nachweise über die bisherige Tätigkeit als ÖGS-LehrerIn bzw. ÖGS-KursleiterIn

Anmeldeformulare sind über das Internet verfügbar (http://www.uni-klu.ac.at/zgh). Die Anmeldung

kann per Post (eingeschrieben aufgegeben), Fax oder E-Mail erfolgen. 

Ein Rücktritt von der Anmeldung ist vor Erhalt der Verständigung von der Aufnahme in den Lehrgang

kostenfrei möglich. Erfolgt ein Rücktritt von der Anmeldung innerhalb einer Woche nach Ver-

ständigung, wird eine Stornogebühr von 10 Prozent des Kurspreises einbehalten. Bei späterem

Rücktritt oder Abbruch der Ausbildung verfällt der Kursbeitrag. 



8 Die Verwendung von LBG ist ein Ausschließungsgrund.
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3.3 TeilnehmerInnen: Zulassung, Auswahl

3.3.1 TeilnehmerInnenzahl

Die ideale Zahl wäre 15-20 KursteilnehmerInnen; aufgrund des zu erwartenden Andrangs wird die

Anzahl der TeilnehmerInnen jedoch vorerst auf höchstens 25 Personen erhöht.

3.3.2 Auswahl der TeilnehmerInnen, Aufnahmegespräch

3.3.2.1 Allgemeines

Die Auswahl der TeilnehmerInnen übernimmt der ÖGS-LehrerInnenverband in Zusammenarbeit mit

dem Österreichischen Gehörlosenbund über eine von diesen beiden Organisationen zu bestimmende

Aufnahmekommission.

Die Aufnahmekriterien umfassen folgende Punkte:

- ÖGS-Kompetenz (Hauptkriterium): sehr gute aktive und passive Kenntnisse (ÖGS als Erst- oder

bevorzugte Sprache, 'native signer') 8

- sehr gute Kenntnisse der Gehörlosenkultur

- erwünscht sind passive Kenntnisse in der deutschen Schriftsprache, Textverständnis, Kenntnisse

zum Vergleich von Deutsch- und ÖGS-Grammatik.

Zusätzliche Entscheidungskriterien, die bei der Auswahl offengelegt werden, sind: Repräsentanz und

Bedarf der einzelnen Bundesländer, geeignete Mischung zwischen bereits tätigen ÖGS-LehrerInnen

und AnfängerInnen). Weitere Kriterien (arbeitslos, wünscht Berufswechsel, lehr-kompetent) wurden

nicht beschlossen, können aber durch die Aufnahmekommission angewandt werden.

Die Aufnahmekommission führt ein Aufnahmegespräch durch, welches für alle BewerberInnen (d.h.

Hörende und Gehörlose bzw. Anfänger und Fortgeschrittene bezüglich der ÖGS-Lehre) gleich erfolgt.

Abgewiesene KandidatInnen müssen auf einen der folgenden Kurse verwiesen werden und werden

dafür in eine Reihung aufgenommen. Die Abweisung muss für die BewerberInnen einsichtig begründet

sein.

Der Südtiroler Gehörlosenverband (http://www.handynet.bz.it/gtv/handy11.html; Sezione Provinciale

ENS di Bolzano) hat sein Interesse an einer Teilnahme angemeldet. Das ZGH wird weiter Kontakt mit

dem Verband halten und (im Sinne der allgemein gehandhabten Gleichstellung) gemeinsam mit der

Aufnahmekommission nach Lösungen suchen, sollten sich tatsächlich SüdtirolerInnen für den

Lehrgang anmelden.



9 In Bayern wird denjenigen GebärdensprachlehrerInnen, die bereits unterrichten, ca. ein Jahr

der sonst dreijährigen Ausbildung erlassen.
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3.3.2.2 Gehörlose und Hörende als KursteilnehmerInnen

Prinzipiell ist jede Person zur Teilnahme am Universitätslehrgang berechtigt, welche nach Prüfung

durch die Aufnahmekommission die erforderlichen Kriterien erfüllt. Derzeit werden bei gleicher

Erfüllung dieser Kriterien gehörlose Personen hörenden vorgezogen. Dies geschieht aus zwei Gründen:

Erstens soll der Universitätslehrgang zumindest Teilzeitarbeitsmöglichkeiten vorrangig für gehörlose

Personen eröffnen, zweitens sind - mit Ausnahme von CODA's, hörenden Kindern gehörloser Eltern -

gehörlose Personen als 'native user' der ÖGS anzusehen und daher für den Sprachunterricht bevorzugt

auszuwählen.

3.3.2.3 Unterscheidung bereits tätiger GS-LehrerInnen und AnfängerInnen

Wie bei den DolmetscherInnen stehen wir auch bei den ÖGS-LehrerInnen vor dem Problem, dass zur

Zeit Personen mit sehr verschiedenen Ausbildungen tätig sind. Eine sofortige vollständige Verein-

heitlichung der Ausbildung für alle Tätigen ist nicht möglich; vielmehr soll eine flexible Lösung es

wie in anderen Ländern ermöglichen, dass sowohl 'alte' wie 'neue' GS-LehrerInnen den Lehrgang

besuchen können.

Der vorliegende Lehrplan umfasst die volle Ausbildung; d.h. er gilt in dieser Form jedenfalls für

AnfängerInnen. Die Mischung bereits tätiger und neu auszubildender LehrerInnen in einer Gruppe ist

aus Sicht der Vorberatungen eine gute Lösung; insbesondere deswegen, weil erfahrene ÖGS-Lehre-

rInnen jedenfalls auch als TutorInnen bzw. Lehrende eingesetzt werden sollen.

Es gibt keinen Anspruch auf Erlassung bestimmter Module. Jedoch kann die Lehrgangsleitung auf

Antrag von TeilnehmerInnen und in Übereinstimmung mit der Aufnahmekommission eine solche

Erlassung aussprechen 9. Dies ist im Abschlusszeugnis begründet festzuhalten. Insbesondere ist die

Tatsache, dass eine bestimmte Person während des Lehrgangs als TutorIn oder Lehrende eingesetzt

wird, eine Begründung für die Erlassung bestimmter Module oder Einheiten.

Im Verlauf des Universitätslehrgangs wird geprüft werden, welche Lösungen praktikabel sind bzw.

von den TeilnehmerInnen selbst angestrebt werden: Die Erklärung bestimmter Ausbildungsteile als

fakultativ, Einsatz erfahrener Personen als TutorInnen bzw. Lehrende oder kompetenzbezogene

Gruppenbildung innerhalb der TeilnehmerInnen.

Aufnahmekommission wie Kursleitung haben das Recht, entweder vor Beginn oder während der

Ausbildung die Empfehlung abzugeben, dass eine TeilnehmerIn ein zusätzliches Tutorium absolviert,

um mit den anderen TeilnehmerInnen mithalten zu können.
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Es steht dem zu gründenden ÖGS-LehrerInnenverband weiters frei, ein Verbandszertifikat zu entwi-

ckeln, welches bestätigt, dass der/die InhaberIn ein/e geprüfte/r ÖGS-LehrerIn ist. Ein solches Zertifi-

kat könnte auch den Universitätslehrgang ersetzen. Die AbsolventInnen des Universitätslehrgangs -

können dieses Zertifikat mit ihrem Abschlusszeugnis beim ÖGS-LehrerInnenverband anfordern. Eine

andere Möglichkeit wäre, dass die Aufnahmekommission qualifizierten erfahrenen ÖGS-LehrerInnen

alle Kursteile des Universitätslehrgangs anrechnet und sie das Zertifikat auf diese Weise erhalten.

3.3.2.4 Mögliche Interessenskonflikte

Bei der TeilnehmerInnenzulassung können - insbesondere bei der Vorbereitung zu den ersten Kursen -

folgende Interessenskonflikte auftreten:

- In der Aufnahmekommission sitzen Personen, welche selber die Teilnahme am Lehrgang anstreben.

In diesem Fall müssen diese Personen die anderen Mitglieder der Aufnahmekommission von dem

Sachverhalt in Kenntnis setzen. Diese entscheiden dann vor dem Aufnahmegespräch mit anderen

BewerberInnen, ob die Ersteren als TeilnehmerInnen aufgenommen werden oder nicht.

Eine Doppelrolle als Lehrende und TeilnehmerInnen wird nicht als Interessenskonflikt gewertet, falls

die betreffende Person nicht Mitglied der Aufnahmekommission ist.

3.4 Durchführung des Universitätslehrgangs

3.4.1 Lehrveranstaltungstyp

Der Lehrgang wird im Gesamten als Arbeitsgemeinschaft geführt. Arbeitsgemeinschaften (AG) dienen

dem Ausbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Form der gemeinsamen Bearbeitung konkreter

Fragestellungen. Diese Lehrveranstaltungen haben prüfungsimmanenten Charakter, das bedeutet, es

besteht eine Anmelde- und Anwesenheitspflicht, außerdem ist die Anzahl der TeilnehmerInnen

beschränkt.

Der Lehrgang setzt sich zusammen aus

- Präsenzzeiten (568  (= Unterrichtseinheiten), 26,5 ECTS-Punkte)

- Arbeitszeit, welche für die in den Themenblöcken bzw. Modulen gestellten Aufgaben außerhalb der

Präsenzzeiten aufzuwenden ist (vgl. dazu die Abschnitte 2.11.2 bis 2.11.4; 44 ECTS-Punkte)

- Praktikum, bestehend aus Hospitationen und selbstständiger Lehre (2 ECTS-Punkte)
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3.4.2 Definition der Präsenzzeiten

Die Präsenzphasen werden berufsbegleitend an verschiedenen Wochenenden sowie in 4 Wochen-

blöcken angeboten:

- Ein kurzes Wochenende dauert in der Regel 12 Stunden (= Unterrichtseinheiten). Es umfasst den

Freitag als Anreisetag, Samstag ganztägig und endet Sonntag gegen Mittag.

- Bei einem langen Wochenende wird auch der Freitag als Kurstag verwendet, dies bedeutet, dass die

Anreise bereits am Donnerstag erfolgt. Insgesamt beläuft sich ein langes Wochenende auf 22

Stunden (= Unterrichtseinheiten).

- Ein Wochenblock wird mit 50 Stunden (= Unterrichtseinheiten) abgehalten und dauert von Sonntag

(Anreisetag) bis Samstag Mittag.

In Summe ergeben die Blöcke (ohne Hospitationen und Abschlussprüfung) insgesamt 568 Präsenz-

stunden, welche 26,5 ECTS-Punkten entsprechen und auf vier Semester aufgeteilt werden. Folgende

Aufteilung der Präsenzstunden ist vorgesehen:

4 Wochenblöcke 4 x 50 200

8 lange Wochenenden 8 x 22 176

16 kurze Wochenenden 16 x 12 192

568 Präsenzstunden

3.4.3 Praktikum

Zusätzlich zu den Präsenzzeiten muss auch ein Praktikum absolviert werden, welches sich zusammen-

setzt aus:

- 25 Stunden Hospitation - davon mindestens 5 Stunden Besprechung der Hospitation mit dem/der

BetreuungslehrerIn - welche vom/von der BetreuungslehrerIn bestätigt werden müssen (1 ECTS-

Punkt),

- 4 Stunden (zwei 2stündige Einheiten) selbstständiger Unterricht unter Begleitung des/der Betreu-

ungslehrerIn. Für diese 4 Unterrichtsstunden wird inklusive Vor- und Nachbereitung sowie Materia-

lienerstellung ebenfalls 1 ECTS-Punkt angerechnet.

Wenn keine Möglichkeit besteht, die Praxis selbstständig zu organisieren, so stellt der Ausbildungs-

träger Kurse zur Hospitation und Übung bereit. Wenn die Absolvierung einer Praxis nicht möglich ist,

so werden im persönlichen Gespräch geeignete Ersatzformen festgelegt.
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3.5 Kosten, Lehrgangsbeitrag und Finanzierung

Die Kosten des Lehrgangs setzen sich zusammen aus:

- Kosten für ReferentInnen (Honorar plus Reise- und Aufenthaltskosten)

- Kosten für die Verwendung von Räumlichkeiten

- Kosten für Unterrichtsmaterialien

- Dolmetschkosten beim Einsatz nicht ÖGS-kompetenter Lehrender

- allfällige Tutorenkosten

- Abgeltungen für BetreuungslehrerInnen 

Reise- und Aufenthaltskosten der TeilnehmerInnen sind von diesen zu tragen (Anträge auf Förderung

an das Bundessozialamt oder andere Gebietskörperschaften werden vom ZGH unterstützt).

Aufgeteilt auf 25 TeilnehmerInnen ergibt der Finanzplan geschätzte Kosten von ca. 4800 i pro

TeilnehmerIn (das sind 1200 i pro Semester). Bei einem geplanten Selbstbehalt von 10 % der

Kurskosten sind neben den Reise- und Aufenthaltskosten noch 480 i sowie die Kosten für den

Materialienselbstverbrauch als Kurskosten zu veranschlagen. Es wird versucht werden, den AK-

Bildungsscheck für den Lehrgang verwendbar zu machen.

Von den TeilnehmerInnen wird erwartet, dass sie über die entsprechende technische Ausrüstung (PC

und digitale Videokamera) verfügen, um die Verwendung der Neuen Medien sicherzustellen. Das

ZGH kann anbieten, bei Bedarf nach Maßgabe der eigenen Möglichkeiten auszuhelfen bzw. bei

entsprechenden Antragstellungen an fördernde Institutionen zu helfen. 

Der endgültige Lehrgangsbeitrag ist nach Feststellung der genauen Kosten für den Lehrgang vom

Senat festzusetzen. Er ist jeweils für ein halbes Jahr im Voraus, das erste Mal innerhalb von 14 Tagen

nach Erhalt der Verständigung über die Aufnahme einzuzahlen. Mit der Verständigung werden ein

Kursverzeichnis und alle wichtigen Informationen übermittelt. Die Aufnahme ist fix, sobald der

Lehrgangsbeitrag bezahlt ist. Erfolgt keine Einzahlung des Lehrgangsbeitrages innerhalb der angegebe-

nen Frist, wird der Studienplatz für andere Personen freigegeben.

Bei kurzfristiger Verhinderung bezüglich einzelner Kursteile oder vorzeitiger Abreise von einzelnen

Kursteilen kann eine Rückerstattung von Kurs- oder Unterbringungsgebühren nicht garantiert werden;

der Abschluss einer Reisestornoversicherung wird empfohlen. Im Kursbeitrag sind keine Versicherun-

gen enthalten. Es werden keinerlei Haftung im Falle von Krankheit, Unfall, Diebstahl, usw. und

keinerlei Verantwortung für minderjährige TeilnehmerInnen übernommen. Programm- und Preis-

änderungen bleiben vorbehalten.
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3.6 Kursmaterialien 

Sämtliche Kursmaterialien (Videos, Lehr- bzw. Lernmaterialien) werden den TeilnehmerInnen

unentgeltlich zur Verfügung gestellt und sind auch im Internet abrufbar. Die TeilnehmerInnen ver-

pflichten sich, sämtliche im Zuge des Lehrganges von ihnen entwickelten Materialien sowohl dem

Ausbildungsträger als auch den anderen GebärdensprachlehrerInnen durch Aufnahme in einen auch

online verfügbaren Medienpool zur Verfügung zu stellen. Diese Materialien können von allen Zu-

gangsberechtigten (dem Ausbildungsträger und den anderen GebärdensprachlehrerInnen) unter Angabe

des Autors/der Autorin für den Unterricht in ÖGS verwendet werden. Das Urheberrecht bzw. das

ausschließliche Recht zur kommerziellen Verwendung außerhalb einzelner Präsenzkurse zur ÖGS

bleibt bei den jeweiligen AutorInnen.

3.7 Bereitstellung von Software

Die TeilnehmerInnen erhalten die "Lektionsmanager"-Software des ZGH kostenlos, verpflichten sich

aber im Gegenzug, das Programm nicht an Dritte weiterzugeben, sowie sämtliches damit während oder

nach dem GSLA-Lehrgang produziertes Material ebenfalls - wie in Abschnitt 3. 6 beschrieben - allen

ÖGS-LehrerInnen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

3.8 Lehrveranstaltungsplan

Entsprechend Punkt 2.8.2 werden die endgültigen Termine und Orte der Blockveranstaltung nach

Befragung der TeilnehmerInnen vom Ausbildungsträger festgelegt und vor Ende der Anmeldefrist

rechtzeitig bekanntgemacht.

3.9 Lehrende

Die Lehrenden des Universitätslehrgangs werden vom Ausbildungsträger in Zusammenarbeit mit dem

Österreichischen Gehörlosenbund und dem ÖGS-LehrerInnenverband ausgewählt. Sie werden über

einen Vertrag, in dem ihre Rechte und Pflichten festgelegt sind, mit ihrer Unterrichtstätigkeit beauf-

tragt.

Lehrende aus anderen Ländern können verpflichtet werden, soweit die finanzielle Bedeckbarkeit

gegeben ist. Sie können insbesondere zu Themen wie 'Gebärdensprachunterricht und Gebärdensprach-

lehrerInnenausbildung im Ausland' eingesetzt werden. Bei Lehrenden mit einer anderen Gebärden-

sprache als ÖGS sind Vorkehrungen zu treffen, damit die vollständige Inhaltsübertragung an die

TeilnehmerInnen gewährleistet ist.

Wie bereits erwähnt, können bereits tätige ÖGS-LehrerInnen, seien sie nun LehrgangsteilnehmerInnen

oder nicht, sowohl Lehrende als auch TutorInnen oder MultiplikatorInnen (d.h. regionale Betreue-

rInnen für weniger fortgeschrittene TeilnehmerInnen) des Universitätslehrgangs sein.



42

Gebärdensprachkompetente Lehrende werden jedenfalls bevorzugt; für nicht gebärdensprachkompe-

tente Lehrende sind geeignete Vorkehrungen, wie z.B. DolmetscherIn oder gebärdensprachkompetente

KopräsentatorIn, zu treffen.

3.9 Prüfungsordnung

3.9.1 Prüfungstypen

Alle Prüfungen sind für Gehörlose und Hörende gleich. Es gibt folgende Prüfungsformen:

- Teilprüfungen erfolgen praktisch ausschließlich durch abzuliefernde Arbeiten oder gemeinsame

Analysen (Teilarbeiten zu Modulen bzw. Abschlussarbeiten zu Themenblöcken). Die Lehrgangs-

leitung hat allerdings das Recht, mit einzelnen TeilnehmerInnen Gespräche bzw. Beratungen

bezüglich des weiteren Besuchs der Ausbildung zu führen, wenn der Eindruck besteht, dass das

Ausbildungsziel nicht erreicht werden kann.

- Lehrgangsabschlussprüfung: Diese wird von einer Prüfungskommission beurteilt, welche vom

Ausbildungsträger in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gehörlosenbund und dem ÖGS-

LehrerInnenverband besetzt wird.

3.9.2 Prüfungsmethode

Die Prüfungsmethode "in ÖGS" (gespeichert mittels analogem oder digitalem Video) ist dabei der

Form "schriftlich in der Zielsprache" äquivalent, während die Prüfungsmethode "in ÖGS in situ/live"

der Form "mündlich in der Zielsprache" entspricht. Die Prüfungsmethode "in Schriftdeutsch" ist

äquivalent mit der Form "schriftlich in einer Zweit- oder Fremdsprache". Die letztere Prüfungs-

methode dient dem Kompetenzerwerb im geschriebenen Deutsch bzw. bezüglich des kontrastiven

Vergleichs ÖGS-Schriftdeutsch.

3.9.3 Teilprüfungen in "schriftlicher" Form

Diese Teilprüfungen werden von den für die jeweiligen Module verantwortlichen Lehrenden als

Einzelprüfungen beurteilt.

3.9.4 Teilprüfungen in "mündlicher" Form

Teilprüfungen in ÖGS in situ/live können sowohl auf Wunsch von TeilnehmerInnen als auch von

ReferentInnen als Ersatz für oder Ergänzung zu einzelnen Teilprüfungen angesetzt werden. Die

Zustimmung der Lehrgangsleitung muss eingeholt werden.



43

3.9.5 Fristen und Prüfungswiederholungen

Analog zur Regelung bei ordentlichen Universitätsstudien gilt folgende Regelung: Die Fristerstreckung

zur Absolvierung der Teilprüfungen des Universitätslehrganges "Akademische(r) Lehrer(in) für

Österreichische Gebärdensprache" beträgt maximal ein Semester. 

Für nicht positiv absolvierte "schriftliche" Lehrgangsteile werden von der Lehrgangsleitung mit

dem/der TeilnehmerIn neue Abgabetermine für die jeweilige Arbeit vereinbart. Für nicht positiv

absolvierte "mündliche" Lehrgangsteile werden von der Lehrgangsleitung mit dem/der TeilnehmerIn

Prüfungswiederholungstermine vereinbart (die Vereinbarung gilt als Anmeldung).

Teilprüfungen wie Abschlussprüfungen können bei negativer Beurteilung bis zu zweimal wiederholt

werden. Über die Zulassung zu einer dritten Wiederholung entscheidet die Lehrgangsleitung.

3.9.6 Anrechnung früherer Ausbildungen als Teilprüfungen

Wurde ein anderer einschlägiger Lehrgang, ein Studium oder Teile von solchen absolviert, kann bei

der Lehrgangsleitung um Anerkennung der erfolgreich abgelegten Prüfungen angesucht werden.

Prüfungen werden anerkannt, wenn sie gleichwertig sind.

Diese Regelung soll ermöglichen, bereits tätigen ÖGS-LehrerInnen je nach individueller vorher-

gehender Ausbildung bzw. Tätigkeit einen Teil des Lehrganges zu erlassen. Die Entscheidung über

eine Anrechnung trifft die Lehrgangsleitung in nach Beratung mit dem Österreichischen Gehörlosen-

bund und dem ÖGS-LehrerInnenverband.

3.9.7 Lehrgangsabschlussarbeit

Die Abschlussarbeit besteht aus der vollständigen Planung und Vorbereitung einer Unterrichtseinheit

(2 akademische Stunden) für den ÖGS-Unterricht. Jede/r TeilnehmerIn muss sich bis Ende des ersten

Kursjahres für ein bestimmtes Thema bzw. für eine Einheit entscheiden. Die Abschlussarbeit besteht

aus dem Hauptteil in ÖGS (analoges bzw. digitales Video), den dafür notwendigen Materialien bzw.

Unterrichtsbehelfen und einer kurzen Zusammenfassung in Schriftdeutsch. Sie wird von 2 Mitgliedern

der Prüfungskommission vorbeurteilt; die endgültige Beurteilung erfolgt durch die gesamte Prüfungs-

kommission.

3.9.8 Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung besteht aus der Durchführung der in der Abschlussarbeit geplanten Unterricht-

seinheit und deren analytischer Nachbereitung. Diese Prüfung ist kommissionell und wird in ÖGS

(analog zu "mündlich") abgelegt (und mittels Video aufgezeichnet).
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Für die Zulassung zur kommissionellen Abschlussprüfung ist die Erfüllung folgender Voraussetzungen

notwendig:

- Absolvierung aller Teilprüfungen,

- Anwesenheit im Ausmaß von mindestens 80% der Gesamtheit der Präsenzphasen (Nachweis über

Teilnahmeliste; in besonders begründeten Fällen kann die Lehrgangsleitung Ausnahmen genehmi-

gen),

- positiver Erfolg bezüglich aller als Teilprüfungen anzurechnenden Arbeiten,

- positive Beurteilung der Abschlussarbeit

- Nachweis über die Absolvierung der Hospitation und des selbstständigen Unterrichts (Bestätigung

des/der BetreuungslehrerIn).

Der Nachweis der genannten Voraussetzungen gilt als Anmeldung für die Abschlussprüfung.

Der Prüfungsverlauf ist von einem Mitglied der Kommission zu protokollieren. Das Protokoll hat zu

enthalten:

- Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Prüfung

- Gegenstand der Prüfung

- Leistung des Prüfungsteilnehmers

- Prüfungsergebnis

Die Niederschrift muss unterzeichnet und den Prüfungsakten beigelegt werden.

3.9.9 Form der Beurteilung von Prüfungen

Die endgültige Beurteilungsform (verbale Beurteilung oder Notenvergabe) wird von der Lehrgangs-

leitung mit den ReferentInnen bzw. der Prüfungskommission unter Einbeziehung der TeilnehmerInnen

vereinbart. Die Beurteilungen zu den einzelnen Teilprüfungen werden in einem Sammelzeugnis

dokumentiert.

3.9.10 Abschlusszeugnis

Über die erfolgreiche Absolvierung des Universitätslehrgangs wird von der zuständigen akademischen

Behörde ein Zeugnis ausgestellt, in dem sämtliche Fächer des Studienplanes (mit Beurteilungen bzw.

Noten und ECTS-Punkten), das Thema und die Benotung der Abschlussarbeit sowie die Gesamtnote/-

beurteilung verzeichnet sind.

Das Abschlusszeugnis gibt den AbsolventInnen das Recht, den Titel

"Akademische(r) Lehrer(in) für Österreichische Gebärdensprache" 

zu tragen.

3.9.11 Prüfungsgebühren

Es sind keine Prüfungsgebühren zu entrichten.
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3.10 Serviceleistungen während des Lehrgangs

Bei Benötigung einer Unterkunft und/oder Kinderbetreuung wird diese vom Ausbildungsträger nach

vorheriger Anmeldung organisiert. Im Weiteren stehen bei Bedarf Tutoren bzw. Mitschreibhilfen zur

Verfügung. 

3.11 Qualitätssicherung

Für die Qualitätssicherung werden vom Ausbildungsträger folgende Aktivitäten unternommen:

- Vorkommunikation mit den Lehrenden, 

- Organisation und Auswertung der Rückmeldungen der TeilnehmerInnen, 

- Dokumentation des Kurses

+ Videosequenzen

+ Zusammenstellung aller verwendeten Materialien

- Evaluation nach § 43, Teil B der Satzung der Universität Klagenfurt

- Zusammenarbeit mit dem zu gründendem ÖGS-LehrerInnenverband, der für die Qualitätssicherung

der ÖGS-LehrerInnen nach der Ausbildung zuständig sein soll, und dem Österreichischen Gehörlo-

senbund.

5 Ausblick

Ziele, welche durch Weiterentwicklung des Universitätslehrgangs angestrebt werden, sind:

- Schaffung einer Qualifikation als FachlehrerIn für ÖGS für verschiedene Fördereinrichtungen bzw.

Schulen

- Staatlich offiziell anerkannte Prüfung

- Aus-/Weiterbildung der ÖGS-LehrerInnen für Spezialkurse (gehörlose Kinder oder Erwachsene,

Berufsbildung)

- Ausbildung von Multiplikatoren/Ausbildern

6 Literatur und verwendete Unterlagen

Bemerkung: Die Zuordnung der Unterlagen zu thematischen Schwerpunkten soll die Orientierung

erleichtern. Folgende Zuordnungskürzel werden verwendet:

Curr Erstellung von Curricula

DtKomp Sprachkompetenz Deutsch

EB Erwachsenenbildung

FU Fremdsprachunterricht

Gesetz Gesetzliche Grundlagen

GLFg Vorschläge für Untersuchungen im Gehörlosensektor bzw. Entwicklung ähnlicher Angebote
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GLSit Zur Situation in der Bildung von Gehörlosen (national und international)

GS Schwerpunkt Gebärdensprache

GSLA Schwerpunkt Ausbildungen für GebärdensprachlehrerInnen

LLMat Lehr- und Lernmaterialien

Meth Methoden

Qual Qualitätssicherung im Bereich Sprache

Internetseiten sind nach dem Stand vom 20. 12. 2004 aufgeführt

Aachener Test zur DGS-Kompetenz

http://desire.isk.rwth-aachen.de/ GS

ACTFL Leitlinien fremdsprachlicher Kompetenz - Sprechen 

http://www.uni-leipzig.de/herder/mitarbeiter/tshirner/lehre/testen/actfl.htm DtKomp

AGL-Team 2002: Berufsbild „Gebärdensprachdozent“ bzw. „Gebärdensprachlehrer“. 1. Arbeitstreffen

an der Universität zu Köln. In: Das Zeichen 62, S. 622-623 GSLA

Aguado, Karin & Riemer, Claudia (Hrsgg.) 2001: Wege und Ziele. Perspektiven Deutsch als Fremd-

sprache Band 15. Hohengehren GSLA

Ahlgren, Inger & Hyltenstam, Kenneth (Hrsgg.) 1994: Bilingualism in Deaf Education. International

Studies on Sign Language and Communication of the Deaf Volume 27. Hamburg GSLA

Association of British Sign Language Tutors

http://www.abslt.org.uk/index.html GSLA

Ausbildungen zum/zur Gebärdensprachdozent/in

http://www.bgdbb.de/Ausbildungen/ausbildungen.htm

Ausbildung zum Gebärdensprachdozenten

http://www.giby.de/

Babylonia, die Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachlernen

http://www.babylonia-ti.ch/welcome9.htm Curr

Becker, Claudia et al 2004: Berufsbild "Gebärdensprachdozent/-lehrer" - Endfassung. In: Das Zeichen

67, S. 314 – 319 GSLA

Becker, Claudia/Brandhoff, Edgar/Kaul, Thomas 1999: Es weht ein neuer Wind... – Zur Ausbildung

von Gebärdensprachdozenten. In: Das Zeichen 50, S. 676-680 GSLA

Becker, Claudia/Brandhoff, Edgar/Kaul, Thomas/Salomon, Fritz 1998: WeGe – Weiterbildungsmaß-

nahmen für Dozenten für Gebärdensprache. In: Das Zeichen 43, S. 144-148 GSLA

Bergmeister, E./Dotter, F./Fähndrich, C.-A./Hepperle, A./Hilzensauer, M./Krammer, K./Okorn,

I./Pranter-Niessner, B./Skant, A.: New Media in the area of deaf education and sign language.In: Auer,

M./ Ressler, U. (eds.): ICL 98 Workshop. Interactive Computer aided Learning. Concepts and ap-

plications. Klagenfurt 1998, S. 93-100 GLSit
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Bildungsplanung Zentralschweiz

http://www.bildungsplanung-zentral.ch/index.php?menu=1 Curr

Bittner, Cortina 2004: Bericht über die Präsentation "Berufsbild Gebärdensprachdozent/-lehrer" am 6.

Dezember 2003 in Köln. In: Das Zeichen 66, S. 119 - 121 GSLA

Brandhoff, Edgar/Kirchhoff, Ralf/Salomon, Fritz 1996: Exkursion zur GebärdensprachlehrerInnenaus-

bildung (GSLA) in Zürich. In: Das Zeichen 36, S. 172-175 GSLA

Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jahrgang 2002, Ausgegeben am 9. August 2002, Teil

I (NR: GP XXI RV 1134 AB 1224 S. 111. BR: 6697 AB 6717 S. 690.)

http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/7589/ug2002.pdf Gesetz

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Was sind Universitätslehrgänge

http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/studieren/wb_univ/Weiterbildung_an_Univers5666.xml Curr

Center for ASL Literacy (Gallaudet University)

http://gradschool.gallaudet.edu/casll/index.html GSLA

Center for Deaf Studies Bristol

 http://www.bris.ac.uk/deaf GS

Centre for Deaf Studies, Trinity College, Dublin: Diploma in Irish Sign Language Teaching.

http://www.tcd.ie/Admissions/courses/course.php?ID=86 GSLA

Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 2004: Materialeliste

http://www.kc.dk/Materiale/Materialeliste.asp GS

Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée: Formation d'enseignants experts en

LSF: 

http://www.cnefei.fr/FormationsHome.htm?Formation/LSF/FormatLSF.htm~ContenuFormation

GSLA

Curriculum Guidelines for Access Programmes into Higher Education for Underrepresented Adult

Learners 

http://www.vwu.at/chagal/index.php GLFg

Das Europäische Sprachenportfolio

http://www.sprachenportfolio.ch/esp_d/links/index.htm Qual

Das Lernen lernen

http://www.ni.schule.de/~pohl/lernen/kurs/lern-03.htm EB

Deaf and Sign Language Research Team Aachen

http://desire.isk.rwth-aachen.de/ GSLA

Debevc, M. & Dotter, F. & Svecko, R. & Cepec, M. 1996: Analysis and design of computer supported

communications for hearing impaired persons. In: Klaus, J. & Auff, E. & Kremser W. & Zagler, W.L.

(Hrsgg.): Interdisciplinary aspects on computers helping people with special needs. Wien/München:

Oldenbourg (= Schriftenreihe der Österreichischen Computergesellschaft 87), Bd 1, 119-126 GLSit
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Department of Education and Social Science, Deaf Studies

http://www.uclan.ac.uk/facs/class/edustud/deaf/index.htm GS

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE) [Linkliste zur Erwachsenenbildung] 

http://www.die-bonn.de/service/

links/links.asp?Unterkapitel=4020&ueberkapitelname=Institutionen%2FVerb%E4nde EB

Die drei Dimensionen der Lesekompetenz in der PISA-Studie

http://www.schule.suedtirol.it/blikk/ang EBote/schulegestalten/se216.htm DtKomp

Dimmel, Trude & Dotter, Franz & Hilzensauer, Marlene & Krammer, Klaudia & Skant, Andrea 1999:

Abschlußdokument zum Projekt “Schritte zur Verbesserung der Teilnahme der Gehörlosen an der

Informationsgesellschaft”. Gefördert von der Europäischen Kommission, Generaldirektion V,

entsprechend Vertrag File Soc 98 100899, Republik Österreich, BM für Wissenschaft und Verkehr,

Universität Klagenfurt GLSit

Dotter, Franz 1996a: Computer for the deaf (and hearing impaired): Towards an integrated solution

from a linguistic standpoint. In: In: Klaus, J. & Auff, E. & Kremser W. & Zagler, W.L. (Hrsgg.): Inter-

disciplinary aspects on computers helping people with special needs. Wien/München: Oldenbourg (=

Schriftenreihe der Österreichischen Computergesellschaft 87), Bd 1, 205-210 GLSit

Dotter, Franz 1996b: Körpersprache und Gebärdensprache. In: Quo vadis, Romania? 8/1996, S. 23-40

GS

Dotter, F. 1999: Sign Languages “between” gesture (nonverbal behavior) and spoken language? In:

Sprachtypologie und Universalienforschung 52, 3-21 GS

 FU

Dotter, Franz 2000a: Gehörlose: Humane Integration oder medizinische Auslöschung? In: Hovorka,

Hans & Sigot, Marion (Hrsgg.): Integration(spädagogik) am Prüfstand. Innsbruck/Wien/München:

Studienverlag, 245-264 GLSit

Dotter, Franz 2000b: The role of distance education in the development of a European Deaf Uni-

versity. In: Wagner, E. & Szücs, A. (eds.): EDEN Prague Research Workshop 2000. Research and

innovation in open and distance learning. Prague: European Distance Education Network, 33-35

GLSit

Dotter, Franz 2001: Gebärdensprachforschung. In: Haspelmath, Martin & König, Ekkehard & Oester-

reicher, Wulf & Raible, Wolfgang (Hrsgg.): Language typology and language universals / Sprachty-

pologie und sprachliche Universalien. Band 1, Halbband 1. Berlin/New York: de Gruyter 2001, 141-

154 GS

Dotter, Franz 2004a: Grenzen überschreiten bezüglich Gehörlosigkeit und Gebärdensprache. In:

Krainz-Dürr, Marlies & Enzinger, Hildegard & Schmoczer, Michaela (Hrsgg.): Grenzen überschreiten

in Bildung und Schule / Superare limiti e confini nella scuola e nella formazione / Premagovanje meja

v izobrazbi in šoli. Klagenfurt: Drava, 200-216 GLSit

Dotter, Franz 2004b: Users, ICT and Politics: The Case of the Inclusion of Sign Language Communi-

ties. In: Carrasquero, Jose V. & Welsch, Friedrich & Oropeza, Angel & Mitchell, Charles & Välimäki,

Maritta (eds.): Proceedings Pista 2004. International Conference on Politics and Information Systems:

Technologies and Applications. Volume I: Informatics and Society. Orlando: International Institute of
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Informatics and Systemics 2004, 206-211 GLSit

Dotter, Franz 2004c: Der Übergang von Gehörlosen und Hörbehinderten von der Schule in den Beruf.

In: Pipeková, Jarmila & Vítková, Marie (Hrsgg.): Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den

Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD 2004, 212-223 GLSit

Dotter, Franz & Hilzensauer, Marlene & Hobel, Manuela & Krammer, Klaudia & Okorn, Ingeborg &

Skant, Andrea 1998: Zur Anwendung einer Präferenztheorie auf die Gebärdensprache. In:

Teržan-Kopecky, K. (Hrsg.): Sammelband des II. Internationalen Symposions zur Natürlichkeits-

theorie, Maribor, 23. bis 25. Mai 1996. Maribor: Pädagogische Fakultät, 271-292 GS

Dotter, Franz & Hilzensauer, Marlene & Krammer, Klaudia & Skant, Andrea (Hrsgg.) 1999b: Ab-

schlußdokument zum Projekt “Schritte zur Verbesserung der Teilnahme der Gehörlosen an der

Informationsgesellschaft. Beiheft: Referate des Klagenfurter Workshops. Gefördert von der Europäi-

schen Kommission, Generaldirektion V, entsprechend Vertrag File Soc 98 100899, Republik Öster-

reich, BM für Wissenschaft und Verkehr, Universität Klagenfurt GLSit

Dotter, Franz & Holzinger, Daniel 1995a: Vorschlag zur Frühförderung gehörloser und schwer

hörbehinderter Kinder in Österreich. In: der sprachheilpädagoge 27 (1995), Heft 4, S. 1-21 GS

Dotter, Franz & Holzinger, Daniel 1995b: Typologie und Gebärdensprache. Teil I: Simultanität und

Sequentialität. In: Sprachtypologie und Universalienforschung 48, 311-349 GS

Dotter, Franz & Okorn, Ingeborg: Austria's hidden conflict: Hearing culture vs. deaf culture. In:

Monaghan, Leila & Schmaling, Constanze & Nakamura, Karen & Turner, Graham H. (eds.), Many

ways to be deaf. Washington DC: Gallaudet University Press 2003, 49-66 GLSit

ECML Graz Teacher Training

http://www.ecml.at/projects/voll/our_resources/graz_2002/ttraining/index.htm Curr

Edmonson, Willis / House, Juliane 1993: Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen/Basel

(Francke) Curr

Ein anerkanntes System für die Zertifizierung von berufsbezogenen Kompetenzen in Fremdsprachen.

Frankfurt/Main. International Certificate Conference e.V. 2003.

http://www.icc-europe.com/ FU

Einführung in Power Point

http://www.sgu.ul.bw.schule.de/telelernen/ueberblick.html#einf LLMat

Elton, Frances 1994: Teaching Across Modalities: BSL for Hearing People. In: Erting, Carol J./John-

son, Robert C./Smith, Dorothy L./Snider, Bruce D. (Hg): Deaf Way. Perspectives from the Interna-

tional Conference on Deaf Culture. Washington DC (Gallaudet University Press), S. 432-436 GSLA

Erwachsenenbildung in Österreich, Lernfeld Sprache

http://www.erwachsenenbildung.at/default1.htm EB

Erwachsenenbildungsserver

http://www.eb-stmk.at/eb/eb.nsf/Links?OpenView&Start=1&Count=50&Expand=1#1 EB
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Estudios de Linguistica (Spanisch)

http://publicaciones.ua.es/LibrosPDF/84-699-5301-X/Linguistica15.pdf GSLA

Europäisches Fremdsprachenzentrum

http://www.ecml.at/efsz/efsz1.html Curr

European Center for Modern Languages, Project Overview

http://www.ecml.at/activities/programme.asp#A Curr

Faulstich-Wieland, Hannelore/Nuissl, Ekkehard/Siebert, Horst/Tietgens, Hans/Weinberg, Johannes:

Teilnehmer/-innen in der Erwachsenenbildung. Report 35, Literatur- und Forschungsreport Weiter-

bildung. 1995

http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1995/faulstich-wieland95_01.pdf GLFg

Fellner-Rzehak, Eva & Podbelsek, Tina 2002: Wer nicht hören kann, muß ... können! Eine Untersu-

chung zum Textverstehen gehörloser Erwachsener. Institut für Erziehungs- und Bildungswissen-

schaften GSLA

Fischer, Renate / Kollien, Simon / Poppendieker, Renate / Vaupel, Meike / Weinmeister, Knut:

Materialien zur kontrastiven Grammatik Deutsch-DGS I: Singular-/Plural-Übereinstimmung bei

Verben (mit Begleitvideo). Münster/Hamburg (LIT-Verlag). 2000. GSLA

Fischer, Renate / Institut für Deutsche Gebärdensprache, Univ. Hamburg (Hg.): DaZiel: Deutsch als

Zielsprache - zweisprachige Bildungsarbeit mit gehörlosen ArbeitnehmerInnen. Materialien für

KursleiterInnen. 2003. GSLA

Fischer, Renate / Bohl, Saskia / Weinmeister, Knut: Das ist DaZiel: Deutsch als Zielsprache im

bilingualen Sprachunterricht mit erwachsenen Gehörlosen. In: Das Zeichen 14, 53. 2000. S. 456-468

GSLA

Fremdsprachen in der Erwachsenenbildung (Kombinationsprofil)

http://www.tu-chemnitz.de/studium/studiengaenge/magister/kombinationsprofil_fremdsprachen.php

EB

Fremdsprachenzentrum Graz

http://www.uni-graz.at/treffpunktsprachen/ Curr

Frey, Karl 1971: Theorien des Curriculums. Weinheim und Basel Curr

Fuchs, Bertold 2004: Phonetische Aspekte einer Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als

Fremdsprache Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto (= Jyväskylä Studies in Humanities 21)

Gebärdensprachkompetenztest Aachen

http://desire.isk.rwth-aachen.de/ Qual

Gehörlosen Institut Bayern (GIB), 2001: Gebärdensprachkursleiterausbildungsordnung für bereits

tätige Gebärdenkursleiter (Entwurf vom 01. 12. 2001) GSLA

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i7.htm Curr
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George, Käthi 1998: Seminar der GebärdenkursleiterInnen im Gustav-Stresemann-Institut Bonn, 19.-

21. Dezember 1997. In: Das Zeichnen 43, S. 142-143 GSLA

Goethe Institut: Rahmencurriculum für die Fortbildung von Lehrern für Deutsch als Fremdsprache im

Bereich Berufs- und Fachsprachen. 

http://www.goethe.de/dll/prj/kbf/deindex.htm Curr

Goethe-Institut, Einstufungstest für Deutsch

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl DtKomp

Graulich, Herbert: Grundwissen Deutsch. http://home.t-online.de/home/herbert.graulich

DtKomp

Grbiƒ, Nadja 2004: Ausbildungen für GebärdensprachkursleiterInnen. bzw. Weiterbildung für Gebär-

densprachkursleiterInnen. In: Grbic, Nadja & Andree, Barbara & Grünbichler, Sylvia 2004: Zeichen

setzen. Gebärdensprache als wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Herausforderung. Graz:

ITAT (= GTS Grazer Translationsstudien 8), 18-21 bzw. 33f GSLA

Greiner-Ogris, Simone und Hofstätter, Karin 2004: "Schau-ma-mal" Vom Interesse Berufstätiger an

der Österreichischen Gebärdensprache. In: Das Zeichen 68, S. 404-411 GS, GSLA

Grünbichler, Sylvia 2002: Bildungschancen sind Lebenschancen: Zur Bedeutung von Weiterbil-

dung/Erwachsenenbildung für gehörlose Menschen. Diplomarbeit Universität Graz Curr, EB, GSLA

Haft, Henning & Hameyer, Uwe (Hrsgg.) 1975: Curriculumplanung. Theorie und Praxis. München

Curr

Halm, Wolfgang: Berufliche Qualifikationen für Europa: Fremdsprachen. Simulationen: Beispiele.

München. International Certificate Conference e.V. 2003.

http://www.icc-europe.com/ FU

Hameyer, Uwe & Frey, Karl & Haft, Henning (Hrsgg.) 1983: Handbuch der Curriculumforschung.

Basel Curr

Handbuch der Universität Klagenfurt bezüglich Universitätslehrgängen bzw. Curriculumplanung

http://www.uni-klu.ac.at/home/handbuch Gesetz

Handwerkszeug für Lehrer und Referendare

http://www.guterunterricht.de/index.html Meth

Heyd, Gertraude 1997: Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht (DaF). Tübingen (Narr) Curr

Hillenmeyer, Margit 1999: Zukunftsperspektive als Gebärdensprachlehrer. In: Das Zeichen 53, S. 684

- 685 GSLA

Hoie, Grete & Kristoffersen, Ann-Elise (eds.) 2004: Inkluderende eller ekskluderende klasserom:

Døveundervisningen - et case å lære av? Oslo (=Skådalen publication series 22)  GS, Meth

Holzinger, Daniel & Dotter, Franz 1997: Typologie und Gebärdensprache. Teil II: Ikonizität. In:

Sprachtypologie und Universalienforschung 50, S. 115-142 GS
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Huisinga, Richard & Buchmann, Ulrike (Hrsgg.) 2003: Curriculum und Qualifikation: Zur Re-

organisation von Allgemeinbildung und Spezialbildung. Frankfurt am Main Curr

Huneke, Hans-Werner und Steinig, Wolfgang 2002: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 3.

Auflage. Berlin GSLA

Huneke, Hans-Werner/Steinig, Wolfgang 2000: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 2.

überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin (Erich-Schmidt-Verlag) Curr

Informationen der Universitäten Graz (Universitätslehrgang Deutsch als Fremdsprache), Linz und

Innsbruck

Universität Innsbruck

http://fp.tsn.at/bpa-innsbruck/Studienplaene/StudienplanE2002.pdf

Universität Graz

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/uldaf/ul/ul_organisatorisches.htm

http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/uldaf/ul/ul_pruefungen.htm

Universität Linz

http://www.jku.at/fbw/Lehrgang/Pruefungsordnung.html FU

Institut für Deutsche Gebärdensprache

http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Projekte/index.html GS

International Certificate Conference 1998a: The ICC Teacher Training Framework. Trainee's Hand-

book. Level 1 and 2. Frankfurt/M. http://www.eurolta.de FU, Meth

International Certificate Conference 1998b: The ICC Teacher Training Framework. Framework

Document. Frankfurt/M. http://www.eurolta.de FU, Meth

JALING - The introduction of language awareness into the Curriculum

http://jaling.ecml.at/default.htm Curr

Kettemann, Bernhard & de Cillia, Rudolf & Haller, Michaela 2002: Innovation im Fremdsprachen-

unterricht - am Beispiel der im Rahmen der Aktion "Europasiegel für innovative Sprachprojekte" in

Österreich von 1998 bis 2000 eingereichten Projekte.Ms. (Wien) FU

Koenig, Michael: Nachdenken über Spiele. Ein Plädoyer für die spielerische Umgestaltung von 

Lernaktivitäten im Fremdspracheunterricht. Kassel. In: Babylonia. Ausgabe März. 2001. S. 8û17

www.babylonia-ti.ch Meth

Kollien, Simon 2000: Workshop für gehörlose Gebärdensprachdozenten und Linguisten. In: Das

Zeichen 54, S. 680-682 GSLA

Kollien, Simon 1999: Ein Traum: Fertige Unterrichtskoffer mit speziellen Materialien für den DGS-

Unterricht. In: Das Zeichen 50, S. 681-683 GSLA

Kollien, Simon / Fischer, Renate: Angewandte Gebärdensprachlinguistik: Kontrastive Grammatik für

DGS und Deutsch. In: Leuninger, Helen / Wempe, Karin (Hg.): Gebärdensprachlinguistik 2000 -

Theorie und Anwendung : Vorträge vom Symposium "Gebärdensprachforschung im deutschsprachi-

gen Raum", Frankfurt a.M., 11.-13. Juni 1999. (Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und

Kommunikation Gehörloser; 37) Hamburg Signum. 2001. S. 277-299 GSLA
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Krammer, Klaudia & Bergmeister, Elisabeth & Dotter, Franz & Hilzensauer, Marlene & Okorn,

Ingeborg & Orter, Reinhold & Skant, Andrea: Die Klagenfurter Datenbank für Gebärdensprachlexika.

In: Anreiter, Peter & Ernst, Peter & Hausner, Isolde & Kalb, Helmut (Hrsgg.): Namen, Sprachen und

Kulturen / Imena, Jeziki in Kulture. FS für Heinz Dieter Pohl. Wien: Praesens 2002, 475-494 GS

Landesverband der Gehörlosen Hessen e.V. 2004: Sprachwissenschaftliche Qualifikation hörgeschä-

digter Gebärdenkursleiter/-innen zum/zur D GS-Dozenten/Dozentin http://www.gl-hes-

sen.de/schule/dozentausbildung/index.html GSLA

Language Portfolios der einzelnen Länder

http://culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/208-1-0-1/main_pages/../&L=E&M=$t/208-1-0

-1/main_pages/portfolios.html Curr

LanguageServer der Uni Graz

http://languageserver.uni-graz.at/ LLMat

Lehrgang: LUST AUF SPRACHE, Fremdsprachenlernen und -lehren

http://www.bifeb.at/sprachlg.html EB

MA in Deaf Education (Teacher of the deaf qualification)

http://www.education.leeds.ac.uk/postgraduate/printer/ma_deaf_education_todq.pdf GLSit

McAnally, Patricia L. et al 1999: Reading Practices with deaf learners. Austin GSLA

Meyer, Hilbert L. 1972: Einführung in die Curriculum-Methodologie. München Curr

National Board of Education in Finland, 2004: Core Curricula for upper secondary education, 

part: Finnish for sign language students. GSLA

National Board of Education in Finland, 2004: Vocational Education and Training within the Finnish

Education System. GSLA

National Board of Education in Finland, 2003: Core Curricula for basic education (comprehensive

education), part: Finnish for users of Finnish sign language. GSLA

Nonverbale Kommunikation

http://www.teachsam.de/deutsch/d_lingu/pragm/pragm_nonvkom0.htm LLMat

Nuissl, Ekkehard/Schiersmann, Christiane/Siebert, Horst (Hg.): Pluralisierung des Lehrens und

Lernens. In: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Pädagogische Arbeitsstelle des

Deutschen Volkshochschulverbandes (Hg.): Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung. Festschrift

für Johannes Weinberg. 1997.

http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1997/nuissl97_01.pdf GLFg

Nützlicher Link mit Hinweisen zum Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten

http://www.arbeitschreiben.de/index.htm Meth

Okorn, Ingeborg & Skant, Andrea & Bergmeister, Elisabeth & Dotter, Franz & Hilzensauer, Marlene

& Hobel, Manuela & Krammer, Klaudia & Orter, Reinhold & Unterberger, Natalie: Zur "Gebärden-

familie" FERTIG in der Kärntner Variante der ÖGS. In: Grazer Linguistische Studien 56 (2001), 59-93

GS
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Online-Lernplattform ILIAS

http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index.html LLMat

Online-Lernplattform Claroline 

http://home.arcor.de/chickenrun/Claroline/Claroline_installation_guide_d.htm LLMat

Österreichische Lehrpläne

Pädagogische Akademie des Bundes Kärnten

http://www.akademie.klu.at/

Pädagogisches Institut des Bundes Wien

http://www.pib-wien.ac.at/content/topnavstart/index.htm FU

Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum

http://www.sprachen.ac.at/index.html Curr, Qual

Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbands (Hg.): Gesellschaftliche Voraus-

setzungen der Erwachsenenbildung. Zusammengestellt von Hans Tietgens. Bd. 1. Frankfurt/Main.

1991.

http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1991/tietgens91_01.pdf GLFg

Pinter, Magret 2004: Deutsch Lernprogramm. Grundbausteine der deutschen Grammatik 1 & 2.

Wien: GS-Multimedia [SchülerInnen- und LehrerInnenbände, approbiert für verschiedene Schultypen]

DtKomp

Poppendieker, Renate 1992: Freies Schreiben und Gebärden. Internationale Arbeiten zur Gebärden-

sprache und Kommunikation Gehörloser Band 18. Hamburg GSLA

Portmann-Tselikas, Paul R. & Schmölzer-Eibinger, Sabine (Hrsgg.) 2002: Textkompetenz. Neue

Perspektiven für das Lernen und Lehren. Innsbruck, Wien, München, Bozen GSLA

Präsentationstipps

http://www.wr-unterricht.de/wr_referate.html#praes LLMat

Preparation Manual for The Examination for the Certification of Educators in Texas (ExCET) in ASL

http://www.excet.nesinc.com/excetstudyguid/71%20American%20Sign%20Language%20(ASL).ht

ml#SECTION%20I GSLA

Projekt Gebärdensprachtest

http://www.projekt.gebaerdensprachtest.de/ GSLA

Qualitätssicherung und Entwicklung im Sprachunterricht

http://www.die-frankfurt.de/esprid/dokumente/doc-1999/vonderhandt99_02.htm Qual

Raster zur Selbstbeurteilung (Sprachkenntnisse)

http://vhs.at/Kursniveaus.do;jsessionid=JBCGECLONBLN?mID=2060&hid=501440 DtKomp

Raster zur Selbstbeurteilung von Sprachkenntnissen

http://www.uni-hamburg.de/onTEAM/grafik/1026895633/raster.pdf FU

Ross, Alistair 2000: Curriculum. Construction and Critique. London und New York Curr
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Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung: Erwachsenendidaktische Grundlagenqualifizierung 

für Lehrerfortbildner

http://marvin.sn.schule.de/~salf/projekte/fobi.pdf GLFg

Satzung der Universität Klagenfurt nach Universitätsgesetz 2002 (UG 2002)

http://www.uni-klu.ac.at/satzung Gesetz

Schaffers, Andrea 1988: Bericht über ein Weiterbildungsseminar für GebärdenkursleiterInnen. In: Das

Zeichen 6, S. 110-111 GSLA

Schrader, Josef: Forschung, Entwicklung und Evaluation für die Erwachsenenbildung. Deutsches

Institut für Erwachsenenbildung. 2000.

http://www.diezeitschrift.de/32000/positionen2.htm EB

Shores, Patricia, 2001: GSLA Gebärdensprachlehrerausbildung

http://www.giby.de/gib/kursangebot/gsdoz-ausbildung/seite.htm GSLA

Siebert, Horst 1996: Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung: Didaktik aus konstruktivisti-

scher Sicht. Neuwied (Luchterhand) Curr

Skant, Andrea & Okorn, Ingeborg & Bergmeister, Elisabeth & Dotter, Franz & Hilzensauer, Marlene

& Hobel, Manuela & Krammer, Klaudia & Orter, Reinhard & Unterberger, Natalie 2002: Negations-

formen in der Österreichischen Gebärdensprache. In: Schulmeister, R. & Reinitzer, H. (Hrsgg.):

Progress in sign language search. Fortschritte in der Gebärdensprachforschung, Hamburg: Signum

(International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf) 40, 163-185 GS

Skant, Andrea & Dotter, Franz & Bergmeister, Elisabeth & Hilzensauer, Marlene & Hobel, Manuela

& Krammer, Klaudia & Okorn, Ingeborg & Orasche, Christian & Orter, Reinhold & Unterberger,

Natalie (2002): Grammatik der Österreichischen Gebärdensprache. (= Veröffentlichungen des For-

schungszentrums für Gebärdensprache und Hörgeschädigtenkommunikation 4) GS

Skolverket (Swedish National Agency of Education, http://www.skolverket.se) Sign language for

hearing

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=EN&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=20

90&extraId=2087 GS, GSLA

Skolverket: Engelska för döva

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=16&skolform=21&id=EN

DV&extraId=1605 GSLA

Skolverket: Svenska för döva

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=16&skolform=21&id=SV

D&extraId=1605 GSLA

Skolverket: Teckenspråk för döva:

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=16&skolform=21&id=TN

DV&extraId=1605 GS, GSLA

Socrates Adult Education and Grundtvig

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundtvig/info_en.html EB
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Sodomann, Thomas und Eberhard, Georg 2004: Berufsbild der Gebärdensprachdozenten/-lehrer in

Hamburg unterzeichnet. In: Das Zeichen 68, S. 412 - 414 GSLA

Sommer, Eva 1998: WeGe – Weiterbildungsmaßnahmen für Gebärdensprachdozenten. In: Das

Zeichen 44, S. 314-315 GSLA

Sprachlehrforschung in Österreich: Stand und Perspektiven. 2002. Ms. (Wien) FU

Staab, Angela/Hillenmeyer, Margit 2001: Konzept für Gebärdensprachkurse. In: Das Zeichen 57, S.

496-497 GSLA

Stalzer, Christian 1996: Höhere Bildung für Gehörlose - Möglichkeit oder Utopie? In: Österreichische

Gehörlosenzeitung 4/96, S. 2-3 GSLA

Stockholms Universitet (http://www.su.se/): Specialkurs i teckenspråk med språkpedagogisk inrikt-

ning: www.ling.su.se/gu/kursplaner/355pdf GSLA

Stockholms Universitet (http://www.su.se/): Sign language for hearing, Teckenspråk för döva, Svenska

för döva, Engelska för döva, http://www.nordiska.su.se/utbildning/svenska_dova.htm

FU, GS

Studienplan E 2002, Diplomstudium für das Lehramt für den ernährungswirtschaftlichen und 

haushalts-ökonomischen Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen.

http://fp.tsn.at/bpa-innsbruck/Studienplaene/StudienplanE2002.pdf Curr

Test Deutsch als Fremdsprache

http://www.testdaf.de/ DtKomp

Tests for adult second language learners

http://www.signlang-assessment.info/eng/eng.html#04 GS

The British Association of Teachers of the Deaf: Teaching Deaf Children. Produced jointly by 

BATOD, NDCS and RNID. November 2001

http://www.batod.org.uk/content/articles/teaching/teachingdeafchildren.pdf GLSit

The European Language Network

http://www.icc-europe.com/ Curr

The Council for the Advancement of Communication with Deaf People (CACDP)

http://www.cacdp.org.uk/ Curr

The Council for the Advancement of Communication with Deaf People (CACDP)

http://www.cacdp.org.uk/ GSLA

Thomas, Edith/Brücher, Antoinette 1997: Einheit und vielfalt – Das Projekt „Evaluation der Gebär-

densprachlehre in NRW“. In: Das Zeichen 41, S. 444-446 GSLA

Towards Best Practice in the Provision of Further Education, Employment and Training Services for

People with Disabilities in Ireland.

X:\clients\NDA\OUT\20040316\Education\education.doc EB
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Training to be a British Sign Language Tutor

http://www.royaldeaf.org.uk/simple3.htm GSLA

Training to be a British Sign Language Tutor

http://www.royaldeaf.org.uk/ GS

Tröster, Monika (Hrsg.) 2002: Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte und Praxishilfen. Bielefeld

GSLA

Übungen selbst gemacht (Erstellen von Lückentexten)

http://www.goethe.de/z/50/uebungen/ Meth

Union des sourds et malentendants du Bas-Rhin: Formation pour sourds (pédagogie de l'enseignement

de la LSF) http://www.usm67.org GSLA

Universitäts-Gesetz 2002

http://www.uni Gesetz.at/downloads/BGBl_UniversitaetsGesetz2002.pdf

http://www.bmbwk.gv.at/universitaeten/recht/Gesetze/ug02/ug2002.xml Gesetz

Université Paris 8 (http://www.univ-paris8.fr/index.php3): Specialisation d'enseignement de la Langue

des Signes Francaise (LSF) (DPCU)

http://www.univ-paris8.fr/article.php3?id_article=413 GS, GSLA

Universiteit van Amsterdam: Nederlandse Gebarentaal (Bachelor, Master) http://go.hum.uva.nl

GS

University of Dublin, Trinity College, Centre for Deaf Studies: Submission to the Advisory Committee

on Education of the Deaf. September 2002.

http://www.centrefordeafstudies.com/pages/SubmissiontoAdvisoryCommittee.doc GLSit

Weiterbildung für Menschen mit geringer Grundbildung

http://www.edu-int.org/2003-09-de/2003-09-15.html EB

Zimmermann, Werner 1977: Von der Curriculumtheorie zur Unterrichtsplanung. Paderborn Curr


































































































































































	deckblatt_gsla_aussen.pdf
	Bd 10 GSLA_druck ohne Anhang
	Anhang 1 bis 6
	Anhang 7 bis 13

